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Abstract 

In der digitalisierten Informationsgesellschaft nehmen Internet-Suchmaschinen eine zentrale Rolle 

im Prozess der freien Meinungsbildung ein. Besonders Google, als markführender Anbieter, beein-

flusst durch Indizierung, Ranking und Personalisierung signifikant, welche Informationen für Nut-

zende sichtbar werden und welche nicht. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Ar-

beit, inwiefern die öffentlich kommunizierten Prinzipien von Google mit ethischen Anforderungen 

übereinstimmen, die sich an einen freien Meinungsbildungsprozess stellen. Auf Basis eines inter-

disziplinären Literaturüberblicks werden zunächst zentrale moralische und außermoralische Werte 

identifiziert und in einem Wertetableau systematisiert. Daran anschließend erfolgt eine qualitative 

Inhaltsanalyse ausgewählter Google-Publikationen anhand dieses Tableaus. Die Ergebnisse zeigen, 

dass zwischen den ethischen Anforderungen und Googles kommunizierter Unternehmenspraxis 

teilweise erhebliche Diskrepanzen bestehen, insbesondere im Hinblick auf System- und Geschäfts-

modelltransparenz sowie informationeller Vielfalt. Abschließend formuliert die Arbeit konkrete 

Handlungsempfehlungen zur ethischen Gestaltung von Suchmaschinen im Kontext freier Mei-

nungsbildungsprozesse. 
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1. Einleitung  

Was früher der Artikel in der Tageszeitung, die Talkshow im Fernsehen oder der Blick in ein Fachle-

xikon war, ist heute oft ein Blick in die Google-Suche. Ob politische Entscheidungen, gesellschaftli-

che Debatten oder ganz persönliche Überzeugungen – Die Art, wie sich in der digitalisierten Welt 

eine Meinung gebildet wird, hat sich verändert (die medienanstalten, 2024; Newman et al., 2024, 

S. 83). Heute beginnt dieser Prozess oft mit einer Suchanfrage. 

1.1. Ausgangssituation 

Die Meinungsbildung in demokratischen Gesellschaften basiert traditionell auf einem Zugang zu 

vielfältigen und kuratierten Informationen. Dieser Zugang wurde lange Zeit durch eine Kombination 

aus professionellem und dem Pluralismus verpflichtetem Journalismus und institutionellen Infor-

mationsangeboten gewährleistet (Brückerhoff, 2019, S. 85ff.; Hinman, 2008, S. 69f.). Mit der zu-

nehmenden Digitalisierung und der Verlagerung der Informationsrezeption in den Online-Bereich 

kommt digitalen Plattformen eine zentrale Rolle zu (die medienanstalten, 2023, S. 4). Vor allem 

Suchmaschinen haben sich dabei als strukturierendes Element etabliert (Brückerhoff, 2019, S. 21; 

Lewandowski, 2021, S. 3, 34). Sie organisieren, filtern und bewerten Informationen, noch bevor 

diese von Nutzenden rezipiert werden. 

Mit einem Marktanteil von konstanten 90 Prozent (Statcounter, 2025) stellt Google hierbei den 

zentralen Zugang zu digitalen Informationen dar und ist damit von großer gesellschaftlicher Bedeu-

tung (Lewandowski, 2021, S. 26; Weber, 2009b, S. 305). Während traditionelle journalistische Me-

dienangebote ethischen Standards, wie dem Pressekodex, unterliegen, existieren für Internet-

Suchmaschinen bislang keine vergleichbaren Leitlinien. Demnach ist ihre Verantwortung im Kon-

text gesellschaftlicher Meinungsbildungsprozesse nicht verbindlich geregelt. In Zeiten wachsender 

Desinformation und eines sinkenden Vertrauens in etablierte Medien (BSI, 2025; Cision, 2024; Ste-

gers, 2020) kann jedoch hinterfragt werden, ob Suchmaschinen den ethischen Anforderungen an 

eine unabhängige und tendenzfreie Informationsvermittlung gerecht werden. Der Zusammenhang 
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zwischen gesellschaftlicher Relevanz und ethischer Verantwortung für die freie Meinungsbildung 

bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.1 

1.2. Forschungsstand 

Die ethischen Implikationen von Internet-Suchmaschinen werden in der Fachliteratur seit den frü-

hen 2000er-Jahren diskutiert. Einen zentralen Ausgangspunkt bilden Introna und Nissenbaum 

(2000) mit ihrem richtungsweisenden Artikel „Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines 

Matters”, in dem die Autor:innen den politischen Charakter von Suchmaschinen herausstellen. Sie 

betonen, dass algorithmische Systeme nicht neutral sind, sondern durch technische, ökonomische 

und gestalterische Entscheidungen bestimmte Inhalte sichtbar machen, andere hingegen ausblen-

den. Diese Perspektive prägte die nachfolgenden Debatten über Macht und Verantwortung von 

Suchmaschinen. 

Eine der ersten umfassenden Auseinandersetzungen mit ethischen Fragestellungen im Kontext der 

Internetsuche erfolgte 2005 in der Zeitschrift International Review of Information Ethics (IRIE). Bei-

träge wie  „Esse est indicato in Google: Ethical and Political Issues in Search Engines“ von Hinman 

(2005) und „Funktionen, Probleme und Regulierung von Suchmaschinen im Internet“ von Neuberger 

(2005) analysierten grundlegende ethische und regulatorische Herausforderungen. Die Artikel tru-

gen dazu bei, ethische Herausforderungen der Internetsuche zu strukturieren und den Diskurs zu 

etablieren. 

Gasser und Thurmann (2007) erweiterten die Diskussion in ihrem Buchkapitel „Themen und Her-

ausforderungen der Regulierung von Suchmaschinen“, indem sie die moralischen Debatten zu Such-

maschinen in sieben Hauptkategorien systematisierten, darunter die Inhalte-, Eigentums- und Si-

cherheitsdebatte. Die Kategorien bieten bis heute eine relevante Grundlage für die Einordnung ver-

schiedener Handlungsfelder. 

Aufbauend entwickelte Weber (2009a) in seinem Buchkapitel „Moral und Suchmaschinen“ ethische 

Anforderungen an Suchmaschinen aus einer libertären Perspektive. Er argumentiert, dass sich die 

moralischen Verpflichtungen von Suchmaschinenanbietern auf die Wahrung individueller negativer 

 

1 Die jüngsten Veränderungen der Google-Suche im Zusammenhang mit KI-generierten Übersichten bleiben 

in dieser Arbeit unberücksichtigt, da sie zum Untersuchungszeitpunkt weder hinreichend dokumentiert noch 

ausreichend etabliert sind. 
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Rechte der Nutzenden wie Privatsphäre, freie Meinungsäußerung und Vertragsfreiheit beschrän-

ken sollten. In einer weiteren Arbeit „‘Don’t be evil‘ – Ein kritischer Blick auf die moralische Selbst-

regulierung von Suchmaschinen mithilfe von Ethikcodizes“ (Weber, 2009a) analysierte er kritisch 

die Ansätze zur freiwilligen Selbstverpflichtung durch Ethikkodizes von Suchmaschinenanbietern.  

Ergänzend zu den genannten Arbeiten lieferte Tavani in seinem ausführlichen Enzyklopädie-Artikel 

„Search Engines and Ethics“ (2020), der in der Stanford Encyclopedia of Philosophy veröffentlicht 

wurde, einen systematischen Überblick der zentralen ethischen Problemfelder von Suchmaschinen. 

Tavani stellt verschiedene ethische Perspektiven dar, diskutiert Fragen der Intransparenz, Verzer-

rung und Marktregulierung und verweist auf die Notwendigkeit, technische Designs stärker mit ge-

sellschaftlichen Werten zu verknüpfen. Der Artikel fungiert als wertvolle Zusammenfassung des bis-

herigen Forschungsstands. 

Der jüngste Ansatz zur Systematisierung ethischer Anforderungen an Suchmaschinen wurde von 

Hoffmann et al. (2024) vorgenommen. Sie entwickelten mit der „Ethikmühle der Internetsuche“ ein 

Modell, das die ethischen Untersuchungsbereiche systematisiert und eine umfassende Werte-

matrix umfasst. Zwar ist das Modell breit angelegt und berücksichtigt relevante Bewertungsdimen-

sionen, jedoch bleibt es hinsichtlich zentraler Konzepte wie der Autonomie bei der Meinungsbil-

dung einer klaren Definition und vertieften Erläuterung schuldig. 

Die bisherige Forschung legte zentrale normativ-ethische Grundlagen. Eine direkte, systematische 

Gegenüberstellung zwischen diesen Anforderungen und den öffentlich formulierten Unterneh-

mensprinzipien Googles konnte jedoch bislang nicht gefunden werden. Hier setzt die vorliegende 

Arbeit an und möchte die bestehende Forschungslücke schließen, indem ein strukturierter Abgleich 

zwischen ethischen Anforderungen und unternehmerischem Selbstverständnis im Kontext freier 

Meinungsbildung vorgenommen wird. 

1.3. Forschungsfrage und Zielsetzung 

Die zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: 

Inwiefern stimmen die ethischen Anforderungen für die Gewährleistung einer freien Meinungsbil-

dung der Google-Nutzenden mit den unternehmenseigenen Prinzipien überein? 

Ziel ist es, zunächst zentrale ethische Werte und Anforderungen an Suchmaschinen herauszuarbei-

ten, die für eine freie Meinungsbildung relevant sind. Auf dieser Basis erfolgt eine systematische 

Gegenüberstellung mit den von Google öffentlich formulierten Unternehmensprinzipien. Die Arbeit 

soll dazu beitragen, etwaige Diskrepanzen zu identifizieren, sichtbar zu machen und 
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Handlungsempfehlungen für eine ethisch reflektierte Gestaltung der Google-Suche im Kontext der 

freien Meinungsbildung abzuleiten. 

1.4. Methodik und Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit folgt einem mehrstufigen Untersuchungsdesign. Zunächst wird in Kapitel 2 ein theoreti-

scher Rahmen geschaffen, der ethische Grundlagen, Begriffsdefinitionen und Anforderungen an 

eine freie Meinungsbildung beinhaltet. Kapitel 3 erläutert die Funktionsweise von Suchmaschinen 

und analysiert ihre Rolle innerhalb der Meinungsbildungsprozesse. Darauf aufbauend werden in 

Kapitel 4 zentrale ethische Anforderungen und moralische Werte identifiziert und in einem Werte-

tableau systematisiert. Dieses dient in Kapitel 5 als Grundlage für eine qualitative Inhaltsanalyse 

ausgewählter Google-Publikationen. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2022) ermöglicht eine strukturierte Erfassung der moralischen Prinzipien, die Google öffentlich 

kommuniziert. Anschließend werden diese mit den zuvor ermittelten ethischen Anforderungen ver-

glichen und im Hinblick auf Vollständigkeit und Konkretheitsgrad analysiert. Durch die Kombination 

aus hermeneutischer Theoriearbeit und empirischer Analyse können sowohl Soll- als auch Ist-Zu-

stand erfasst und systematisch miteinander abgeglichen werden. Das gewählte Vorgehen eignet 

sich daher besonders gut zur Beantwortung der Forschungsfrage, weil es erlaubt, zunächst die vor-

handenen ethischen Anforderungen konzeptionell zu identifizieren und darauf aufbauend ihre tat-

sächliche Umsetzung in der unternehmerischen Praxis zu bewerten. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse 

abschließend zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und reflektiert die Grenzen der Arbeit 

sowie mögliche Perspektiven für zukünftige oder aufbauende Forschung. 

1.5. Literaturbericht 

Zur Erarbeitung der theoretischen Grundlagen und zur argumentativen Absicherung wurde eine 

umfassende Literaturrecherche durchgeführt. Die Recherche erfolgte in den Bibliothekskatalogen 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und der Staats- und Universitätsbiblio-

thek Hamburg sowie in einschlägigen wissenschaftlichen Fachdatenbanken (darunter Scopus und 

FID Media). Ergänzt wurde die Recherche durch die Nutzung der Hybrid-Suchmaschine Google 

Scholar, Literaturempfehlungen und -listen der Dozierenden des jeweiligen Fachbereiches und das 

gezielte Auswerten der Literaturverzeichnisse relevanter Publikationen. Berücksichtigt wurden so-

wohl deutsch- als auch englischsprachige Monografien, Sammelbände, Fachartikel und qualitäts-

gesicherte Onlinequellen. Die Recherche erfolgte zunächst ohne zeitliche Eingrenzung, um die ge-

samte Entwicklung des Themenfeldes überblicken zu können. Bei der am häufigsten verwendeten 

Literatur wurde jedoch auf eine höchstmögliche Aktualität geachtet. Die verwendeten Suchbegriffe 
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umfassten unter anderem Suchmaschinenethik, Meinungsbildung durch Suchmaschinen, Ethik und 

Suchmaschinen, search engine responsibility und Informationsethik. Thematisch wurden sowohl in-

formations- und medienethische als auch informations- und kommunikationswissenschaftliche 

Perspektiven einbezogen. Im Folgenden werden die wichtigsten und für diese Arbeit zentralen Pub-

likationen kurz vorgestellt und eingeordnet. 

Ein zentrales Werk für die vorliegende Arbeit ist der Bericht „Algorithmen in digitalen Medien und 

ihr Einfluss auf die Meinungsbildung. Endbericht zum TA-Projekt“ von Oertel et al. (2022), heraus-

gegeben vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Der Bericht 

analysiert umfassend die Rolle digitaler Plattformen – darunter Suchmaschinen – im Prozess der 

Meinungsbildung. Neben empirischen Studien enthält er theoretische Ansätze, wie sich algorith-

misch gesteuerte Informationsangebote auf individuelle und öffentliche Meinungsbildung auswir-

ken. Für diese Arbeit stellt der Bericht eine essenzielle Grundlage dar, um die Rolle von Suchma-

schinen im Meinungsbildungsprozess zu verorten. 

Zur kommunikationswissenschaftlichen Einordnung dient die Publikation „Ganz meine Meinung? 

Informationsintermediäre und Meinungsbildung - Eine Mehrmethodenstudie am Beispiel von Face-

book“ von Stark et al. (2017). Die Studie bietet eine systematische Beschreibung des Meinungsbil-

dungsprozesses als mehrstufiges Modell und liefert damit zentrale definitorische Grundlagen. 

Die technische Funktionsweise von Suchmaschinen sowie deren gesellschaftliche Relevanz werden 

im Buch „Suchmaschinen verstehen“ von Dirk Lewandowksi (2021) systematisch erläutert. Es gilt 

als Standardwerk der deutschsprachigen Informationswissenschaft und behandelt neben den tech-

nischen Grundlagen auch moralische Fragen nach Monopolisierung und Transparenz. 

Für die ethische Fundierung der Arbeit sind insbesondere zwei Werke zentral: „Informationsethik 

und Bibliotheksethik: Grundlagen und Praxis“ von Hermann Rösch (2020) und „Institutionenethik 

als Verantwortungsethik: Grundlagen, Verfahren und Instrumente für das Berufsfeld Bibliothek und 

Information“ von Frauke Schade (2024). Rösch entwirft ein systematisches Rahmenmodell, das 

grundlegende ethische Prinzipien auf informationsbezogene Kontexte überträgt. Schade greift die-

sen Ansatz auf und entwickelt darauf aufbauend ein ethisches Wertetableau speziell für das Berufs-

feld Bibliothek und Information. Die vorliegende Arbeit orientiert sich methodisch an diesem Vor-

gehen. Zusätzlich wird Schades Konzeption des ethischen Verantwortungsbegriffs als Relations-

struktur übernommen. Beide Werke sind sowohl für die ethischen Grundlagen als auch für die Er-

hebung der ethischen Implikationen grundlegend. 
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Die Erhebung wird zudem durch institutionelle Publikationen wie dem „Gutachten der Datenethik-

kommission der Bundesregierung“ (DEK, 2019) und der Stellungnahme „Mensch und Maschine - 

Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz“ des Deutschen Ethikrates (2023) ergänzt. Beide 

Werke überführen ethische Prinzipien in konkrete Handlungsanforderungen an Algorithmus-ba-

sierte Systeme und bieten dadurch eine wichtige Grundlage. 

Eine relevante rechtlich-normative Ergänzung für die Einordnung von Suchmaschinen in den Kon-

text freier Meinungsbildung bietet zudem das Buch „Suchmaschinen, Algorithmen und  Meinungs-

macht“ von Hartl (2017). Der Autor nimmt darin eine verfassungs- und einfachrechtliche Betrach-

tung algorithmischer Steuerungsmechanismen vor und analysiert deren Vereinbarkeit mit dem 

grundrechtlich geschützten Meinungsbildungsprozess. Für die vorliegende Arbeit besonders inte-

ressant ist seine Argumentation hinsichtlich der Schutzpflichten des Staates gegenüber digitalen 

Plattformen und der Notwendigkeit gesetzlicher Rahmensetzungen, um die Informationsfreiheit 

und Meinungsvielfalt auch im digitalen Raum zu gewährleisten. Hartls juristische Perspektive er-

gänzt die ethischen Ansätze dieser Arbeit und liefert wichtige Impulse für die Herleitung der ethi-

schen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Freiheit der Meinungsbildung. 

Abschließend basiert die Analyse in Kapitel 5 auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp May-

ring. Grundlage hierfür bildet die aktuellste Auflage des Standardwerks „Qualitative Inhaltsanalyse: 

Grundlagen und Techniken“ (2022). Die strukturierte Vorgehensweise nach Mayring ermöglicht 

eine theoriegeleitete Auswertung von Textmaterial anhand deduktiv entwickelter Oberkategorien, 

die in der vorliegenden Arbeit aus dem zuvor entwickelten Wertetableau abgeleitet werden. 

Die ausgewählten Publikationen bilden ein interdisziplinäres Fundament aus Informations- Kom-

munikations- und Rechtswissenschaft sowie der Ethik. Damit ermöglichen sie eine differenzierte 

Analyse der technischen Grundlagen und ethischen Anforderungen an Suchmaschinen im Kontext 

freier Meinungsbildung. 
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2. Ethische Grundlagen für freie Meinungsbildung 

Bevor die Rolle von Suchmaschinen im Prozess der Meinungsbildung analysiert werden kann, müs-

sen zunächst die theoretischen Grundlagen geklärt werden. Dieses Kapitel fundiert die Erhebung 

der ethischen Implikationen und die Gegenüberstellung mit den tatsächlichen Unternehmensprin-

zipien, indem es zentrale Begriffe definiert und relevante Prozesse im Hinblick auf die Gewährleis-

tung der freien Meinungsbildung erklärt. Hierfür werden zunächst die begrifflichen Grundlagen der 

Ethik definiert und die Ebenen erläutert, auf denen die vorliegende ethische Reflexion stattfindet. 

Anschließend wird der Begriff der freien Meinungsbildung eingeführt, ein kommunikationswissen-

schaftlicher Ansatz zur Beeinflussung von Meinungsbildungsprozessen vorgestellt sowie die recht-

lichen und ethischen Dimensionen eines auf Freiheit basierenden Meinungsbildungsprozess darge-

stellt.  

2.1. Ethische Grundlagen 

Im folgenden Abschnitt werden die für diese Arbeit zentralen ethischen Grundlagen erläutert. Hier-

für werden zunächst grundlegende Begriffe wie Ethik, Moral, Recht, Normen und Werte definiert 

und miteinander in Beziehung gesetzt. Danach erfolgt ein kurzer Überblick über die Ebenen der 

ethischen Reflexion, auf denen sich diese Arbeit bewegt. Die so definierten Fachbegriffe und erläu-

terten Zusammenhänge bilden die Grundlage für die Erhebung der ethischen Implikationen. 

2.1.1. Definitionen zentraler Begriffe 

„Ethik als philosophische Disziplin beschäftigt sich mit der Frage, wie menschliches Handeln möglich 

wird, das als gut, richtig und wünschenswert empfunden werden kann“ (Rösch, 2020, S. 3). Ziel 

ethischer Reflexion ist es demnach, nachvollziehbare Maßstäbe zur Beurteilung menschlichen Han-

delns zu entwickeln (Rösch, 2020, S. 14). Ein Ausgangspunkt ethischer Analysen besteht darin, Ethik 

gegenüber verwandten Begriffen wie Moral und Recht abzugrenzen. Erst durch diese Unterschei-

dung wird deutlich, worin der eigenständige Beitrag ethischer Reflexion besteht. 

Ethik, Moral und Recht 

Obwohl die Begriffe Moral, Ethik und Recht eng miteinander verbunden sind, ist eine klare begriff-

liche Abgrenzung erforderlich. Während Moral die allgemein anerkannten Regeln, Normen und 

Werte der Mitglieder einer Gesellschaft umfasst (Rommerskirchen, 2019, S. 19; Schade, 2024, S. 

26), untersucht und bewertet die Ethik diese moralischen Vorstellungen und fungiert somit als Re-

flexionstheorie der Moral, beziehungsweise als Moralphilosophie (Rehbock, 2011, S. 235; Rösch, 

2020, S. 18). Das Recht wiederum kodifiziert bestimmte moralische Normen in verbindliche 
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Gesetze, die staatlich durchgesetzt werden können (Rösch, 2020, S. 18). Moral und Recht beein-

flussen sich also gegenseitig und basieren auf ethischen Überlegungen, die soziale Rahmenbedin-

gungen prägen (Rommerskirchen, 2019, S. 26; Schade, 2024, S. 26). Umgekehrt prägen die morali-

schen Vorstellungen und rechtlichen Bestimmungen die ethische Sozialisation einer Gesellschaft 

(Rommerskirchen, 2019, S. 26; Schade, 2024, S. 30). Deshalb geht der politischen Beschäftigung mit 

potenziellen, neuen regulatorischen Maßnahmen oft eine ethische Auseinandersetzung mit der 

Thematik voraus (Rösch, 2020, S. 8; Schade, 2024, S. 30). Andersherum muss bei einer ethischen 

Betrachtung eines Themas auch immer das aktuell geltende Recht, allen voran das Grundgesetz mit 

seinen festgeschriebenen gesellschaftlichen Grundwerten, betrachtet werden. So lässt sich ein ste-

tiger Rückbezug zu den Moralvorstellungen vornehmen, auf die sich die Gesellschaft bereits ver-

bindlich geeinigt hat, um eventuelle Lücken zwischen normierten und tatsächlichen moralischen 

Anforderungen zu identifizieren. Auch wenn nicht jedes Detail, das ethisch relevant ist, rechtlich 

reguliert werden sollte, sollte die Rechtssetzung immer den aktuellen ethischen Ansprüchen genü-

gen (DEK, 2019, S. 41). 

Zusammengefasst betrachtet die Moral also die Legitimität (die grundlegende moralische Rechtfer-

tigung) einer Handlung, während das Recht nach der Legalität (der Übereinstimmung mit geltenden 

Gesetzen) fragt (Rommerskirchen, 2019, S. 26; Schade, 2024, S. 26). Diese Unterscheidung ist rele-

vant für die Betrachtung von Suchmaschinen, da ethische Fragestellungen oft über bestehende 

rechtliche Regelungen hinausgehen.  

Normen und Werte 

Wie bereits erläutert, setzt moralisches Handeln als Gegenstand ethischer Reflexion, ein Befolgen 

von Normen und Werten voraus. Normen bezeichnen die allgemeinverbindlichen Verhaltensegeln 

innerhalb einer Gesellschaft und bilden die Handlungserwartungen an ihre Mitglieder (Rommers-

kirchen, 2019, S. 21; Schade, 2024, S. 27f.). Werte hingegen lassen sich in subjektive und objektive 

Werte unterteilen, die sich vor allem durch ihren Geltungsanspruch voneinander unterscheiden. 

Subjektive Werte werden zunächst von jedem Individuum selbst gewählt und gelten dementspre-

chend lediglich bedingt (Krijnen, 2011, S. 551; Rommerskirchen, 2019, S. 22; Schade, 2024, S. 27). 

Dagegen sind objektive Werte unbedingt, allgemein- gültig und können daher als kategorisch be-

zeichnet werden (Krijnen, 2011, S. 551; Schade, 2024, S. 27). Diese kategorischen Werte gelten um 

ihrer Geltung selbst willen und begründen dadurch den Orientierungspunkt für die Ausgestaltung 

von Moral- und Rechtsordnungen (Krijnen, 2011, S. 553; Schade, 2024, S. 27). Normen und Werte 

sind eng miteinander verknüpft: „Während Normen moralisches Handeln begrenzen, begründen 

Werte diese“ (Schade, 2024, S. 28).  
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In Kapitel 4 werden diejenigen moralischen Werte ermittelt, nach denen eine Institution (Suchma-

schinenanbieter) handeln sollte, um eine freie Meinungsbildung der Nutzenden zu gewährleisten.  

2.1.2. Ebenen ethischer Reflexion 

Ethische Reflexion, insbesondere im Kontext digitaler Technologien wie Suchmaschinen, sind kom-

plex und betreffen unterschiedliche Ebenen menschlichen Handelns und gesellschaftlicher Struk-

turen. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, müssen ethische Fragestellungen ebenfalls diffe-

renziert und auf mehreren Ebenen stattfinden. Die ethische Reflexion dieser Arbeit findet zunächst 

auf den Ebenen der angewandten (praxisbezogenen) und deskriptiven (empirischen) Ethik statt. 

Dabei wird sichergestellt, dass immer ein Rückbezug auf die Ebene der normativen (abstrakt-theo-

retischen) Ethik erfolgt, um den grundlegenden ethischen Kontext und den Wertebezug nicht zu 

vernachlässigen. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes Bild der ethischen Implikationen. 

Normative Ethik 

Die normative Ethik befasst sich mit der Entwicklung und Begründung normativer Prinzipien (Kut-

schera, 1999, S. 43). Die ethische Reflexion findet hier auf einer abstrakten Ebene statt, indem nach 

einem allgemeingültigen Moralprinzip gesucht wird, nach dem Handlungen ethisch bewertet wer-

den können (Schade, 2024, S. 41). Dementsprechend unterscheiden sich die unterschiedlichen The-

orien in dem zu bewertenden Aspekt dieser Handlung (Quante, 2017a, S. 126). Die meisten norma-

tiven Ethiken lassen sich in die teleologische oder deontologische Ethik einordnen (Kutschera, 1999, 

S. 71; Quante, 2017a, S. 127; Schade, 2024, S. 41). Während die Teleologie die positiven Handlungs-

folgen bewertet, formuliert die Deontologie Pflichten und Gebote (Quante, 2017a, S. 134, 129; 

Schade, 2024, S. 41). Für eines der Kernanliegen dieser Arbeit – die Erhebung der ethischen Impli-

kationen – ist die Unterscheidung der beiden grundlegenden Ethiktheorien wichtig. Die Deontolo-

gie basiert nämlich auf moralischen Werten, die intrinsisch gut und deshalb zu verfolgen sind, wäh-

rend sich die Teleologie allenfalls auf außermoralische Werte stützt, die aus ihrer Zweckerfüllung 

heraus als gut betrachtet werden können (Frankena, 2017, S. 57f.; Schade, 2024, S. 27). Durch diese 

Unterscheidung lässt sich eine hierarchische Strukturierung der ermittelten Implikationen ableiten: 

Bei den in Kapitel 4.1. ermittelten ethischen Anforderungen handelt es sich um außermoralische 

Werte, die hierarchisch unterhalb den in Kapitel 4.2. ermittelten moralischen Werten zu verorten 

sind. 

Verantwortungsethik 

Schade (2024) nutzt für die Entwicklung des Wertetableaus für das Berufsfeld Bibliothek und Infor-

mationen Instrumente der Verantwortungsethik. Die ethische Reflexion dieser „Ethik 2. Linie“ 
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(Schade, 2024, S. 12f.) findet grundlegend auf normativer Ebene statt, lässt sich jedoch nicht direkt 

zur normativen Ethik zählen, weil sie keinem eigenen Prinzip folgt. Sie beruht sowohl auf teleologi-

schen als auch auf deontologischen Prinzipien und übernimmt eine Steuerungsfunktion, indem sie 

moralische durch außermoralische Werte einlöst (Schade, 2024, S. 73f.).  

Verantwortung ist traditionell ein individualistisches Konzept (Heidbrink, 2017, S. 5f.; Schade, 2024, 

S. 74). In komplexen Handlungsprozessen, bei denen mehrere Akteur:innen oder Gruppen von Ak-

teur:innen involviert sind, kann und muss Verantwortung aber auch Kollektiven, zum Beispiel in 

Form von Institutionen wie Suchmaschinenanbietern, und gesellschaftlichen Systemen, in Form 

von politischen Entscheidungsträger:innen, zugeschrieben werden (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 

144; Heidbrink, 2017; Schade, 2024, S. 74, 53f.). Für die vorliegende Arbeit ist diese Unterscheidung 

an mehreren Stellen bedeutsam, damit auftauchende Verantwortungs-Diffusionen zwischen Nut-

zenden, Suchmaschinenanbieter und Gesetzgeber im komplexen Prozess der Meinungsbildung ein-

deutig geklärt werden können.  

Um Verantwortung zuzuschreiben, kann die zugrundeliegende Relationsstruktur rekonstruiert wer-

den (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 140; Schade, 2024, S. 69). Der Deutsche Ethikrat nutzt für die 

Verantwortungszuschreibung in Anlehnung an Loh (2017) eine fünfstellige Relation: Gefragt wird, 

„[w]er […] für was, gegenüber wem, vor wem und unter welcher Norm verantwortlich [ist]“ (Deut-

scher Ethikrat, 2023, S. 141). Schade (2024, S. 72) ergänzt das Relationskonzept zudem um eine 

zeitliche Komponente: Handelt es sich um prospektive (vorausschauende) oder retrospektive (rück-

blickende) Verantwortung? Auf diese Weise kann eindeutig geklärt werden, welche Verantwortung 

der oder dem Nutzenden (Individuum), welche dem Suchmaschinenanbieter (Institution) und wel-

che dem Gesetzgeber (System) zugeschrieben werden kann. 

Angewandte Ethik 

Die angewandte Ethik überträgt allgemeine ethische Prinzipien auf spezifische Handlungsfelder, um 

so praxisnahe Lösungen zu entwickeln (Filipović, 2016, S. 41; Rösch, 2020, S. 31; Schade, 2024, S. 

6). Die ethische Reflexion findet hier also auf der konkreten Anwendungsebene statt und betrifft 

im Themenbereich der Suchmaschinen nicht nur eine einzelne Bereichsethik, sondern berührt die 

Medien-, Netz-, Technik- und digitale Ethik. Sie fällt damit direkt unter den übergeordneten Begriff 

der Informationsethik (Rösch, 2020, S. 176ff.). 

Das Auseinanderfallen der angewandten Ethik in einzelne Bereichsethiken bezeichnet Ropohl als 

eine Zerstörung der „Einheit der Praktischen Philosophie“ (Ropohl, 2014, S. 48). Die einzelnen Be-

reichsethiken würden zunehmend ihren Bezug zu der Gesamtheit, der sie angehören, verlieren, 
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was zu einer Isolation und letztlich zur Destabilisierung der Gesamtheit führe (Ropohl, 2014, S. 45f.; 

Schade, 2024, S. 102f.). Demnach ist es bei der Übertragung allgemeiner ethischer Prinzipien auf 

spezifische Handlungsfelder wichtig, immer den Rückbezug zur normativen Ebene herzustellen und 

sich nicht in der Fachspezifität zu verlieren.  

Deskriptive Ethik 

Bei der deskriptiven Ethik geht es um eine Beschreibung tatsächlich herrschender ethischer Prinzi-

pien (Rehbock, 2011, S. 237). Der wichtigste Unterschied deskriptiver Ethik zu den anderen vorge-

stellten Ebenen ist ihr empirischer Charakter. Es geht nicht darum, die richtige Moral zu finden, 

vielmehr erfolgt eine möglichst neutrale Analyse der bestehenden, gelebten Moralität (Scarano, 

2011, S. 25f.). Diese Untersuchungsebene kommt in Form der qualitativen Inhaltsanalyse relevan-

ter Google-Publikationen in dieser Arbeit zum Einsatz, um die dort formulierten ethischen Prinzi-

pien zu identifizieren. Diese Analyse dient als Basis für eine anschließende normative Bewertung, 

in der hinterfragt wird, ob die in den Unternehmensrichtlinien formulierten Werte den ethischen 

Anforderungen entsprechen oder möglicherweise Defizite aufweisen. 

2.1.3. Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Vorhaben dieser Arbeit eine differenzierte Be-

trachtung auf verschiedenen Ebenen der Ethik erfordert. Nur die Unterscheidung zwischen norma-

tiver, Verantwortungs-, angewandter und deskriptiver Ethik ermöglicht eine umfassende Analyse 

der ethischen Implikationen: Während die normative Ethik zunächst grundlegende moralische Prin-

zipien formuliert, überführt die Verantwortungsethik moralische und außermoralische Werte in 

konkrete Handlungsverantwortung für Suchmaschinenanbieter und Nutzende. Die angewandte 

Ethik ermöglicht es dann, die normativen Prinzipien auf spezifische Kontexte zu übertragen, wäh-

rend die deskriptive Ethik bestehende Unternehmensrichtlinien empirisch analysiert. Hierbei ist be-

sonders wichtig, die ethischen Prinzipien der Suchmaschinenanbieter sowohl deskriptiv zu analy-

sieren als auch normativ zu bewerten, um die eventuellen ethischen Defizite aufzudecken und 

Handlungsempfehlungen entwickeln zu können.  

Zunächst wird jedoch eine Aufschlüsselung des freien Meinungsbildungsprozesses erfolgen. 

2.2. Freie Meinungsbildung 

In diesem Abschnitt wird die freie Meinungsbildung schematisch als Prozess erläutert, um die Rolle 

von Suchmaschinen in ihm fundiert analysieren und bewerten zu können. Dafür werden zunächst 

die Begriffe Autonomie, Freiheit, Meinung und Meinungsbildung definiert und miteinander in 
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Beziehung gesetzt. Anschließend wird ein kommunikationswissenschaftlicher Ansatz zur Einfluss-

nahme auf Meinungsbildungsprozesse eingeführt, um die grundlegenden Voraussetzungen eines 

gelingenden Prozesses herausarbeiten zu können. Abschließend werden die rechtlichen und ethi-

schen Bedingungen erläutert, unter denen Meinungsbildung als frei gelten kann.  

2.2.1. Autonomie und Freiheit 

Hoffmann et al. (2024) formulieren in ihrer Ethikmühle der Internetsuche den Leitsatz „autonome 

Meinungsbildung ermöglichen“ (Hoffmann et al., 2024, S. 211) und beziehen sich damit auf den 

Grundwert der Autonomie. Die Ausarbeitung mangelt jedoch an einer vertieften Begriffsbestim-

mung und theoretischer Fundierung dieses Konzeptes. Daher erfolgt nun eine präzisierende Klä-

rung des Autonomiebegriffs sowie eine Begründung, warum im Rahmen dieser Arbeit der Fokus 

auf freier statt auf autonomer Meinungsbildung liegt. 

Im ethischen Kontext gilt Autonomie als Ausdruck eines modernen Freiheitsverständnisses, bei dem 

der Mensch als verantwortliches Subjekt seines Handelns betrachtet wird (Bielefeldt, 2011, S. 311). 

Sie beinhaltet das Recht des Individuums, eigene Werte selbst zu bestimmen (Quante, 2017b, S. 4). 

Negativ formuliert kann Autonomie als ein Abwehrrecht gegen „paternalistische Bevormundungen 

und Eingriffe“ (Quante, 2017b, S. 4) verstanden werden und ist dadurch das Gegenteil von Fremd-

bestimmung. Die Möglichkeit einer Meinungsbildung gewährleistet die Autonomie und freie Per-

sönlichkeitsbildung der Mitglieder einer Gesellschaft (Oertel et al., 2022, S. 35f.) und kann diesem 

Zwecke wiederum nur dienen, wenn diese Mitglieder frei und selbstbestimmt agieren können 

(Hartl, 2017, S. 37). Die Forderung von Hoffmann et al. (2024, S. 211) nach der Ermöglichung einer 

autonomen Meinungsbildung kann demnach als redundant bezeichnet werden, weil Autonomie 

gleichzeitig die Voraussetzung und das Ergebnis von Meinungsbildungsprozessen darstellt. 

Eng mit dem Autonomie-Konzept verbunden ist der Begriff der Freiheit. Dieser wird aus ethischer 

Perspektive jedoch umfassender verstanden: Er bezeichnet die grundlegende Fähigkeit des Men-

schen, ihr oder sein Handeln selbst zu bestimmen und dadurch für dieses Verantwortung überneh-

men zu können (Wildfeuer, 2011, S. 358). Freiheit ist Voraussetzung dafür, dass moralisches Han-

deln überhaupt möglich ist, weil nur eine oder ein freie:r Akteur:in, verantwortlich handeln und 

deshalb moralisch beurteilt werden kann (Wildfeuer, 2011, S. 358).  

Es lassen sich zwei grundlegende Freiheitsdimensionen unterscheiden: Einerseits die negative Frei-

heit als Abwesenheit von Zwang und andererseits die positive Freiheit als Fähigkeit zur Selbstbe-

stimmung (Wildfeuer, 2011, S. 359). Beide Aspekte sind gleichermaßen notwendig, damit Men-

schen im moralischen Sinne frei handeln können. Freiheit ist somit nicht nur eine Bedingung für 
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Autonomie, sondern sollte auch als zentraler Maßstab für die ethische Bewertung von Meinungs-

bildungsprozessen angesetzt werden. 

Nun stellt sich die Frage, was genau unter Meinung zu verstehen ist und wie sich der Prozess ihrer 

Bildung vollzieht. 

2.2.2. Meinung und Meinungsbildung 

Laut dem Bundesverfassungsgericht handelt es sich im Gegensatz zu einer Tatsachenbehauptung 

bei einer Meinung um „eine Äußerung, die durch Elemente der Stellungnahme und des Dafürhal-

tens geprägt ist“2. Der Begriff Meinung umfasst Werturteile, Beurteilungen, Ansichten, Auffassun-

gen, Überzeugungen und sonstige wertende Aussagen (Oertel et al., 2022, S. 35). Eine Meinung 

kann aufgrund dieser Subjektivität demnach weder wahr noch falsch sein (Heidtke, 2020, S. 46). 

Meinungsbildung wiederum definiert die Brockhaus Enzyklopädie als einen „Vorgang der aktiven 

oder rezipierenden Herausbildung eines Urteils bei einem Einzelnen oder einer Gruppe (öffentliche 

Meinung)“ (Brockhaus Enzyklopädie Online, 2024). Durch die Bildung einer Meinung ermächtigt 

sich das Individuum also dazu, etwas subjektiv beurteilen zu können. 

2.2.3. Voraussetzungen für Meinungsbildungsprozesse 

Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ist die individuelle Meinungsbildung „ein meist 

stark medienvermittelter Prozess der Formierung, Stabilisierung oder Veränderung von Einstellun-

gen und Haltungen einer Person zu gesellschaftlich relevanten Themen“ (Oertel et al., 2022, S. 87). 

Sie steht in einem Wechselwirkungsverhältnis zur öffentlichen Meinungsbildung: Die öffentliche 

Meinung entsteht durch den Diskurs der vielfältigen individuellen Meinungen, während das Indivi-

duum ihre oder seine Meinung wiederum an der öffentlichen Meinung orientiert (Lobigs & Neu-

berger, 2018, S. 25). Stark et al. (2017, S. 35ff.) unterteilen den Meinungsbildungsprozess in Anleh-

nung an Geiß (2015) in drei Stufen, die gleichzeitig Einflussbereiche der Massenmedien widerspie-

geln: Themensetzung (Agenda Setting), Wissenserwerb und Meinungsvermittlung.  

Themensetzung (Agenda Setting) 

Agenda Setting beschreibt die Funktion der Medien, Themen auszuwählen und zu gewichten (Geiß, 

2015, S. 63ff.; Oertel et al., 2022, S. 88; Stark et al., 2017, S. 35). Durch die Art der Präsentation und 

 

2 BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 4. August 2016 - 1 BvR 2619/13 - Rn. (1 - 18), 

http://www.bverfg.de/e/ rk20160804_1bvr261913.html 
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Platzierung beeinflussen Medien maßgeblich, welche Themen gesellschaftliche Relevanz erlangen 

(Stark et al., 2017, S. 35). In dieser ersten Stufe des Meinungsbildungsprozesses wird also festgelegt, 

über welche Themen Menschen überhaupt eine Meinung entwickeln können. 

Wissenserwerb 

In der zweiten Stufe geht es um die Art des Erwerbs von Wissen über die zuvor ausgewählten The-

men. Wissenserwerb zielt darauf ab, einen konkreten und möglichst umfangreichen Kenntnisstand 

zu einem Thema zu erlangen (Geiß, 2015, S. 89; Stark et al., 2017, S. 38). Auch hier spielen Medien 

eine zentrale Rolle, weil sie zentral für die Vermittlung von Informationen und Fakten sind (Oertel 

et al., 2022, S. 88).  

Meinungsvermittlung 

Die dritte Stufe des Meinungsbildungsprozesses beinhaltet die Darstellung unterschiedlicher Posi-

tionen zu einem Thema. Medien informieren nicht nur über die Themen selbst, sondern auch über 

die in der Gesellschaft existierenden Meinungen dazu. Sie selektieren und gewichten das Mei-

nungsspektrum und nehmen so erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Meinungsklimas 

der Bevölkerung (Oertel et al., 2022, S. 88f.; Stark et al., 2017, S. 40). Für die Meinungsbildung ist 

das wichtig, weil die subjektive Wahrnehmung des Meinungsklimas die Bereitschaft seine eigene 

Meinung zu kommunizieren beeinflussen kann (Lobigs & Neuberger, 2018, S. 25; Noelle-Neumann, 

2001; Stark et al., 2017, S. 40).  

Stark et al. (2017, S. 45) beschreiben den idealtypischen Prozess der Meinungsbildung als kausale, 

mehrstufige Wirkungskette (Abbildung 1: Stufen des Meinungsbildungsprozesses (nach Stark et al., 

2017, p. 45)Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Dabei vermitteln verschiedene 

Informationsquellen nicht nur, welche Themen existieren (Agenda Setting), sondern auch, welche 

Fakten (Wissensvermittlung) und Meinungen (Meinungsvermittlung) es zu diesen Themen gibt. Auf 

dieser Grundlage bildet sich die individuelle Meinung. 



15 

 

 

Abbildung 1: Stufen des Meinungsbildungsprozesses (nach Stark et al., 2017, p. 45) 

Wie die Pfeile in der Abbildung verdeutlichen, verlaufen die Stufen nicht zwangsläufig in einer fes-

ten zeitlichen Reihenfolge. Vielmehr sind die Übergänge fließend und können sich wechselseitig 

beeinflussen (Stark et al., 2017, S. 46). 

2.2.4. Voraussetzungen für freie Meinungsbildung 

Die Prozesse der Meinungsbildung sind für die Gesamtgesellschaft genauso wichtig wie für das In-

dividuum als solches. Sie bilden auf der einen Seite das Fundament demokratischer Prozesse, indem 

sie politische Entscheidungen legitimieren, und auf der anderen Seite gewährleisten sie die Auto-

nomie und freie Persönlichkeitsbildung der Gesellschaftsmitglieder (Oertel et al., 2022, S. 35f.). Im 

deutschen demokratischen Rechtsstaat dienen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Infor-

mationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) dem normativen Ziel der Gewährleistung „freier individueller und 

öffentlicher Meinungsbildung“ (Hartl, 2017, S. 23; Oertel et al., 2022, S. 35).  

„Damit diese [Meinungsbildung] effektiv als frei bezeichnet werden kann, ist die kommuni-

kative Chancengleichheit aller Akteure zu gewährleisten. Diese verlangt, dass diejenigen, 

die Inhalte verbreiten, und diejenigen, die Inhalte empfangen, dies im Wesentlichen unbe-

einflusst von (wirtschaftlichen) Machtstellungen tun können“ (Hartl, 2017, S. 37).  



16 

 

Was die Meinungsbildung also zu einem freien Prozess macht, ist die Möglichkeit eines auf Fairness 

basierenden Zugriffs auf unbeeinflusste Informations- und Meinungsquellen. So kann „[e]ine Ethik 

der verantwortlich gebildeten Meinung fern von Opportunismus, Interesselosigkeit und Sensati-

onslust auf Grund solider Kenntnis der Fakten und Zusammenhänge“ (Starck, 2022) entstehen. Ein 

gelungener Meinungsbildungsprozess beruht aus rechtlicher und ethischer Perspektive also auf ei-

ner chancengleichen Zugriffsmöglichkeit auf eine Vielfalt qualitativ hochwertiger Informations- und 

Meinungsquellen, die frei von (wirtschaftlicher) Beeinflussung ist. 

2.2.5. Zwischenfazit 

Freie Meinungsbildung setzt eine unabhängige und unbeeinflusste Auseinandersetzung mit Infor-

mationen voraus. Medien beeinflussen den Meinungsbildungsprozess durch Themenauswahl, Wis-

sensvermittlung und Meinungsdarstellung. Rechtlich und ethisch betrachtet ist eine chancenglei-

che und unbeeinflusste Informationsgrundlage essenziell, um eine freie Meinungsbildung zu ge-

währleisten. Demnach lässt sich die Rolle der Suchmaschinen im Prozess der freien Meinungsbil-

dung aus zwei Perspektiven betrachten.  

Erstens sollte sich die Frage gestellt werden, ob Suchmaschinen zu einem gelingenden Meinungs-

bildungsprozess beitragen, indem die Grundvoraussetzungen für die Vielfalt von Informationen und 

Meinungen sowie die Qualität der Informationen untersucht werden. Zu welchen Themen können 

welche Informationen erlangt werden? Aus welchen Quellen setzen sich diese Informationen zu-

sammen und wie kommt die Auswahl zustande? Wie umfangreich ist das Wissen, das aus den ver-

fügbaren Informationen generiert werden kann? Sind die Informationen wahr oder handelt es sich 

um Falsch- oder Desinformationen?  

Zweitens sollte der Prozess der Meinungsbildung, unabhängig von seinem intrinsischen Gelingen 

auf Aspekte untersucht werden, die ihn zu einem freien Prozess machen. Das heißt, die Chancen-

gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit sollten unter dem Gesichtspunkt möglicher Manipulationsge-

fahren analysiert werden. Besteht ein wirtschaftliches Eigeninteresse von Suchmaschinenanbie-

tern? Ist eine generelle Chancengleichheit zwischen unterschiedlichen Akteur:innen gegeben? Wie 

steht es um Konkurrenz und damit um Alternativen auf dem Suchmaschinenmarkt?  

Diese Fragen werden im nächsten Kapitel auf Ebene der angewandten Ethik umfangreich unter-

sucht.  
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2.3. Fazit 

In diesem Kapitel wurden die ethischen und theoretischen Grundlagen für eine fundierte Analyse 

der Rolle von Suchmaschinen im Prozess der freien Meinungsbildung gelegt. Es wurde argumen-

tiert, dass die Reflexion auf verschiedenen ethischen Ebenen erforderlich ist, um die komplexen 

ethischen Implikationen angemessen analysieren zu können. Die Auseinandersetzung mit zentralen 

Begriffen wie Moral, Recht, Normen und Werten zeigte zudem, weshalb eine ethische Betrachtung 

immer über die bloße Einhaltung rechtlicher Vorgaben hinaus gehen muss. Darüber hinaus wurde 

die Bedeutung einer freien Meinungsbildung als ein ethisches und demokratisches Grundprinzip 

herausgearbeitet. Der mehrstufige Meinungsbildungsprozess verdeutlicht, wie stark Medien ihn 

beeinflussen. Schließlich lässt sich festhalten, dass eine freie Meinungsbildung faire, chancenglei-

che und unbeeinflusste Informationszugänge voraussetzt. 

Diese Erkenntnisse fundieren auf theoretischer Ebene das folgende Kapitel, das sich mit der Rolle 

von Suchmaschinen innerhalb des Meinungsbildungsprozesses befasst. 
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3. Suchmaschinen im freien Meinungsbildungsprozess 

In diesem Kapitel werden Suchmaschinen in den Kontext der freien Meinungsbildung eingeordnet 

und ihre Rolle in ihm aus ethischer Perspektive analysiert. Hierfür werden im ersten Teil zunächst 

die gesellschaftlichen, funktionalen und wirtschaftlichen Grundlagen von Suchmaschinen erläutert, 

um ein grundlegendes Verständnis ihrer Arbeitsweise und Relevanz für die Öffentlichkeit zu schaf-

fen. Darauf aufbauend folgt im zweiten Teil die ethische Analyse ihrer Rolle im freien Meinungsbil-

dungsprozess, wobei der Fokus auf den zentralen Kriterien Vielfalt, Qualität und Chancengleichheit 

liegt. Ziel ist es, etwaige ethische Problemfelder zu identifizieren, für die im darauffolgenden Kapitel 

mithilfe der Erhebung ethischer Anforderungen und moralischer Werte Lösungsansätze gefunden 

werden sollen. 

3.1. Grundlagen zu Suchmaschinen 

Dieser Abschnitt vermittelt die theoretischen und funktionalen Grundlagen von Suchmaschinen, 

um ihre Relevanz für den Informationszugang und die Meinungsbildung zu begründen. Hierfür wer-

den zunächst eine informationswissenschaftliche Einordnung vorgenommen und die gesellschaft-

liche Funktion von Suchmaschinen erklärt. Anschließend wird die technische Funktionsweise des 

Indizierens und Rankings erläutert, um ein grundlegendes Verständnis über ihre Arbeitsweise zu 

erlangen. Abschließend wird das Geschäftsmodell von Suchmaschinenanbietern erklärt, um sie als 

Unternehmen von anderen Akteur:innen, die Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse nehmen kön-

nen, abzugrenzen.  

3.1.1. Informationswissenschaftliche Einordnung  

Aus informationswissenschaftlicher Perspektive zählen Suchmaschinen zu den sogenannten Infor-

mation Retrieval Systemen (Womser-Hacker, 2022, S. 366). Das bedeutet, dass sie beim Suchen 

nach oder Wiederauffinden von Informationen zu einer speziellen Fragestellung unterstützen (Le-

wandowski, 2021, S. 328; Womser-Hacker, 2022, S. 367f.). Vor 1950 erfolgte die Informationssuche 

ohne elektronische Hilfsmittel vorwiegend durch Katalogisierung in Bibliotheken (Womser-Hacker, 

2022, S. 366). Der Zugang zu Wissen wurde bis zum technologischen Durchbruch des Internets dem-

nach hauptsächlich von Expert:innen in Informationseinrichtungen wie Bibliotheken oder Universi-

täten verwaltet (Hinman, 2008, S. 69f.). Parallel dazu vermittelten Journalist:innen in Presse, Fern-

sehen und Rundfunk aktuelle, gesellschaftlich oder politisch relevante Informationen (Brückerhoff, 

2019, S. 85ff.).  
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Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets Anfang der 2000er-Jahre wurde dieses als große 

Chance für einen verbesserten Informationszugang gesehen. Die neue Technologie ermöglichte es, 

Inhalte nicht nur zu konsumieren, sondern auch selbst zu produzieren und zu teilen (Granka, 2010, 

S. 364). Die anfängliche Euphorie wandelte sich jedoch, als sich herausstellte, dass mit der Informa-

tionsflut eine neue Herausforderung wuchs: Die Vielzahl der veröffentlichten Inhalte führe dazu, 

dass einzelne Stimmen zunehmend in der Masse untergingen (Diaz, 2008, S. 14). Die Hoffnung auf 

eine egalitäre Informationslandschaft verflüchtigte sich somit schnell wieder. 

Heutzutage sind Suchmaschinen in der digitalisierten, informationsüberfluteten Welt entscheidend 

für den Wissenserwerb (Lewandowski, 2021, S. 3). Ohne sie wäre das Internet mit seinen Milliarden 

von Dokumenten kaum nutzbar (Hinman, 2005, S. 21; Lewandowski, 2021, S. 34). Aufgrund der 

unüberschaubaren Menge an Informationen sind Nutzende also auf Suchmaschinen angewiesen, 

um sich im Internet zu orientieren (Brückerhoff, 2019, S. 21). 

3.1.2. Gesellschaftliche Funktion 

Suchmaschinen fungieren, wie beispielsweise soziale Medien oder Nachrichten-Aggregatoren, als 

sogenannte Informations- bzw. Medienintermediäre (Heidtke, 2020; Leyrer, 2025, S. 26f.; Oertel et 

al., 2022; Stark et al., 2017). Das bedeutet, dass sie „ihren Nutzenden Inhalte aus zahlreichen un-

terschiedlichen Quellen erschließen, unter Zuhilfenahme von Algorithmen filtern und zu personali-

sierten Informationsangeboten bündeln“ (die medienanstalten, 2023, S. 4). In der Fachliteratur 

wird ihnen daher häufig eine sogenannte Gatekeeper-Funktion zugeschrieben (Brückerhoff, 2019, 

S. 207; Leyrer, 2025, S. 28ff.; Machill & Beiler, 2008, S. 159ff.; Stark, 2014, S. 2ff.; Weber, 2009b, S. 

305). Der Begriff Gatekeeper stammt ursprünglich aus der Kommunikationswissenschaft und be-

schreibt die Funktion journalistischer Medienangebote, Informationen gezielt auszuwählen und zu 

vermitteln (Hartl, 2017, S. 40f.). Im Unterschied zu Journalist:innen, die Informationen manuell fil-

tern und für ein Massenpublikum aufbereiten, arbeiten Suchmaschinen jedoch algorithmisch und 

liefern personalisierte Ergebnisse für einzelne Nutzende (Oertel et al., 2022, S. 9f.). Zudem entschei-

den Journalist:innen eigenständig über die Veröffentlichung von Inhalten während Suchmaschinen 

in ihrer Hauptfunktion bereits existierende Inhalte von Drittanbieter:innen auffindbar machen 

(Heidtke, 2020, S. 128f.). Daher ist es nicht ganz korrekt, Suchmaschinen als traditionelle Gatekee-

per zu bezeichnen (Lewandowski, 2021, S. 233f.), auch weil dies die Rolle der Nutzenden im Such-

prozess gänzlich außer Acht lassen würde (Leyrer, 2025, S. 29). Dennoch wird ihnen eine wesentli-

che Gateway-Funktion zugesprochen, da sie einen zentralen Zugang zu Informationen im Internet 

darstellen (Heidtke, 2020, S. 129f.). Wie dieser Zugang technisch funktioniert, wird im Folgenden 

erläutert. 
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3.1.3. Index und Ranking 

Suchmaschinen erfassen die Inhalte des Internets, indem sie mithilfe sogenannter Crawler Verlin-

kungsstrukturen verfolgen (Lewandowski, 2021, S. 37). Ihr Ziel ist es, eine möglichst aktuelle und 

vollständige Abbildung des Internets zu erstellen (Lewandowski, 2021, S. 32). Die erfassten Doku-

mente werden anschließend nach gängigen Information-Retrieval-Verfahren indiziert, das heißt 

formal und inhaltlich erschlossen, um sie für die Suche aufzubereiten (Lewandowski, 2021, S. 48). 

Vereinfacht gesagt durchsucht der Crawler also das Internet nach neuen oder aktualisierten Doku-

menten und speichert eine Kopie der indizierungswürdigen Inhalte in einer lokalen Datenbasis. Be-

stimmte Inhalte, die beispielsweise als Spam klassifiziert wurden oder aus rechtlichen Gründen 

problematisch sind, werden jedoch gar nicht erst in den Suchmaschinenindex aufgenommen (Le-

wandowski, 2021, S. 45f.). Wer also in einer Suchmaschine eine Suche startet, „sucht keineswegs 

im Internet, sondern im Index der Suchmaschine“ (Rösch, 2021, S. 163).  

Suchmaschinen präsentieren die Ergebnisse in einer nach Relevanz geordneten Reihenfolge, dem 

sogenannten Ranking (Lewandowski, 2021, S. 93). Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, 

die sich im Detail der öffentlichen Kenntnis entziehen. Dabei ist die Relevanzbestimmung der Er-

gebnisse vieler Suchanfragen stark kontext- und personenabhängig und damit nicht objektivierbar 

(Broder, 2002, S. 5; Lewandowski, 2021, S. 93). Das Ranking stellt somit immer nur eine von vielen 

möglichen algorithmischen Perspektiven auf die Inhalte des Internets dar (Lewandowski, 2021, S. 

93). Da Nutzende zumeist nur die ersten Ergebnisse betrachten, ist das Ranking von zentraler Be-

deutung (Lewandowski et al., 2014, S. 78). Für Meinungsbildungsprozesse ist eine Gruppe an Ran-

kingfaktoren aufgrund ihrer potenziellen Risiken besonders wichtig: Die Personalisierung. 

Die großen Suchmaschinen – darunter auch Google – passen ihre Ranking-Ergebnisse auf Basis von 

Personalisierungsmechanismen in der Annahme an, dass so die Relevanz der Suchergebnisse für 

einzelne Nutzende erhöht wird (Lewandowski, 2021, S. 125). Hierbei wird zwischen expliziter und 

impliziter Personalisierung unterschieden. Explizite Personalisierung basiert auf selbstständigen 

Angaben eines Nutzenden (z.B. bevorzugte Nachrichtenquellen), während implizite Personalisie-

rung durch die Suchmaschinen selbst erfolgt. Hierfür werden langfristig Daten gesammelt, um ein 

individuelles Nutzendenprofil zu erstellen (White, 2016, S. 267). Auf dieser Basis erhalten Nutzende 

maßgeschneiderte Ergebnisse, die auf früheren Suchanfragen und Interessen basieren (Le-

wandowski, 2021, S. 96, 210).  

Die dargestellten Mechanismen der Indizierung, Relevanzbewertung und Personalisierung sind je-

doch nicht bloße technische Prozesse, sondern eng mit den wirtschaftlichen Interessen der 
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Anbieter verbunden. Insbesondere das Ranking ist ein zentraler Hebel für die Monetarisierung von 

Suchanfragen. Im folgenden Abschnitt wird daher das zugrundeliegende Geschäftsmodell von 

Suchmaschinenanbietern näher betrachtet. 

3.1.4. Geschäftsmodell  

Suchmaschinen finanzieren sich überwiegend durch den Verkauf von kontextbezogenen Werbe-

plätzen. Das geschieht über ein Auktionsverfahren, bei dem Werbetreibende auf bestimmte Such-

begriffe bieten können (Lewandowski, 2021, S. 122). Bei der Generierung können die Werbetrei-

benden ihre Anzeigen gezielt auf bestimmte Zielgruppen ausrichten, beispielsweise anhand sozio-

demografischer Daten (Lewandowski, 2021, S. 224). Dabei greifen sie indirekt auf die personalisier-

ten Nutzendenprofile der Suchmaschinenanbieter zurück. Neben der Möglichkeit einer sehr präzi-

sen Anpassung an die Interessen der Nutzenden trägt auch die optische Gestaltung der Werbung 

in Form von Ergebnislisten erheblich zum Erfolg der Suchmaschinenwerbung bei (Lewandowski, 

2021, S. 226). Passend zur Suchanfrage werden eine oder mehrere unauffällige Textanzeigen ober-

halb der organischen Trefferliste (d.h. Suchergebnisse, die ausschließlich aus dem Ranking der im 

Index enthaltenden Dokumente stammen) platziert. Dadurch erscheint die Werbung wie eine na-

türliche Antwort auf die Suchanfrage (Lewandowski, 2021, S. 219, 169).  

Da Suchmaschinen als kommerzielle Unternehmen betrieben werden, sind sie grundsätzlich frei in 

ihrer Entscheidung, welche Inhalte sie in ihren Index aufnehmen und welche nicht (Rösch, 2021, S. 

163). Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zu klassischen Informationseinrichtungen wie Bib-

liotheken oder Archiven sowie zu journalistischen Medienangeboten wie Presse und Rundfunk dar. 

Während diese Institutionen ein intrinsisches Interesse an der Verbreitung qualitativ hochwertiger, 

korrekter und pluralistischer Informationen haben, verfolgen Suchmaschinenanbieter primär wirt-

schaftliche Interessen. Zudem müssen sich Informationseinrichtungen und Journalist:innen in ihren 

jeweiligen Funktionen an Ethikkodizes halten, um die demokratische Willensbildung bestmöglich 

zu unterstützen. Die eigentlichen Kund:innen eines Suchmaschinenanbieters sind dagegen nicht die 

Nutzenden, sondern die Werbetreibenden, die für Klicks auf ihre Anzeigen zahlen (Hinman, 2008, 

S. 70f.). Natürlich haben Suchmaschinenanbieter trotzdem ein Interesse daran, die Informations-

bedürfnisse der Nutzenden zu erfüllen, um eine wiederholte Nutzung sicherzustellen. 

3.1.5. Zwischenfazit 

Suchmaschinen haben sich zu essenziellen Akteuren der digitalen Informationsvermittlung entwi-

ckelt. Sie filtern und sortieren Inhalte algorithmisch und übernehmen dadurch eine wichtige Gate-

way-Funktion. Während das Indizieren und Ranking die generelle Auffindbarkeit von Informationen 
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erleichtern, geht vor allem durch Personalisierungsmechanismen das Risiko selektiver Informati-

onsvermittlung einher. Zudem werden Suchmaschinen kommerziell betrieben, sodass wirtschaftli-

che Interessen im Vordergrund ihres Handelns stehen. Nicht nur die Vermischung von bezahlten 

Anzeigen und organischen Suchergebnissen, sondern auch die fehlende Transparenz über das Zu-

standekommen der Ergebnislisten werfen im Hinblick auf den freien Meinungsbildungsprozess 

ethische Fragen auf. Insgesamt sind Suchmaschinen zwar essenziell für den Wissenserwerb, stehen 

jedoch auch vor ethischen Herausforderungen, die im Folgenden näher analysiert werden. 

3.2. Rolle der Suchmaschinen im freien Meinungsbildungsprozess 

Dieser Abschnitt analysiert die Rolle von Suchmaschinen – insbesondere Google – im Prozess der 

freien Meinungsbildung. Aufbauend auf den herausgearbeiteten Untersuchungsfeldern aus Kapitel 

2.2. und in Bezugnahme auf aktuelle ethische Debatten und Problemfelder erfolgt die Analyse auf 

Ebene der angewandten Ethik. Hierbei stehen zwei Leitfragen im Fokus: Erstens, ob Suchmaschinen 

die notwendige Vielfalt und Qualität von Informationen gewährleisten (Grundvoraussetzungen des 

Prozesses) und zweitens, ob der Meinungsbildungsprozess chancengleich und unbeeinflusst bleibt 

(Freiheit des Prozesses). Die Ergebnisse werden jeweils normativ eingeordnet, indem die Verant-

wortlichkeiten in Anlehnung an Loh und Schade (2017; 2024) auf den verschiedenen Ebenen (Nut-

zende, Suchmaschinenanbieter, Gesetzgeber) zugeschrieben werden. Durch diese Analyse werden 

diejenigen ethischen Problemfelder herausgearbeitet, die im nächsten Kapitel einer tiefergehen-

den ethischen Reflexion auf Institutionenebene unterzogen werden. 

3.2.1. Analyse der Grundvoraussetzungen des Meinungsbildungsprozesses 

„In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion besteht hohe Übereinstimmung, dass algo-

rithmische Systeme grundsätzlich Einfluss auf die Meinungsbildung haben“ (Oertel et al., 2022, S. 

87). Um die Mechanismen dieses Einflusses zu verstehen, werden die zentralen Voraussetzungen 

eines gelingenden Meinungsbildungsprozesses – die Vielfalt und Qualität der bereitgestellten In-

formationen – im Folgenden untersucht. Zunächst soll jedoch erläutert werden, weshalb Suchma-

schinen grundsätzlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können und warum gerade da-

rin das erste zentrale ethische Problemfeld liegt. 

Vollständigkeit der Inhalte 

Suchmaschinen bestimmen maßgeblich, welche Informationen für die Öffentlichkeit zugänglich 

sind. Introna und Nissenbaum (2000, S. 171) betonen bereits im Jahr 2000: “Existieren bedeutet, 
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von einer Suchmaschine indiziert zu sein.“3. Inhalte, die nicht im Suchmaschinenindex verzeichnet 

sind, sind für den Großteil der Nutzenden praktisch unsichtbar. Dass der Index einer Suchmaschine 

nicht das vollständige Internet abbildet, wurde bereits im Kapitel 3.1.3. erläutert. Die Unvollstän-

digkeit kann verschiedene Ursachen haben, darunter gesetzliche Vorgaben wie datenschutz- und 

urheberrechtliche Einschränkungen, Jugendschutzmaßnahmen oder eine Klassifikation als Spam 

(Hinman, 2005; Lewandowski, 2017, S. 65, 70; Rösch, 2021, S. 163). Hinzu kommt die begrenzte 

Erschließungsreichweite von Suchmaschinen, da nicht alle Inhalte über das Crawling auffindbar sind 

(Lewandowski, 2017, S. 65; Rösch, 2021, S. 162). Lewandowski (2017, S. 69) sieht darin grundsätz-

lich kein Problem, da keine Suchmaschine das gesamte Internet erfassen kann. Problematisch sei 

jedoch die fehlende Transparenz der Indizierungskriterien, die letztlich moralische Entscheidungen 

der Suchmaschinenanbieter sind (Lewandowski, 2017, S. 70). Diese Intransparenz erschwert eine 

kritische Überprüfung der Informationsauswahl durch externe Kontrollmechanismen, was für de-

mokratische Diskurse zu einem großen Problem werden kann. 

Für Transparenz hinsichtlich der Indizierungsentscheidungen sind in prospektiver Verantwortung 

(zur Vorsorge vor demokratiegefährdender Intransparenz) die Suchmaschinenanbieter zuständig. 

Sie sind gegenüber der Öffentlichkeit und den Nutzenden verpflichtet, nachvollziehbar zu machen, 

nach welchen Kriterien Inhalte in den Index aufgenommen oder ausgeschlossen werden. Diese Ver-

antwortung besteht vor der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und begründet sich grundsätzlich 

durch eine Transparenzanforderung im digitalen Raum und der Informationsgerechtigkeit. 

Vielfalt der Inhalte 

Entscheidend für den Meinungsbildungsprozess ist jedoch weniger eine generelle Vollständigkeit 

als vielmehr eine Vielfalt an Informationen. In diesem Kontext sollte zunächst die Frage geklärt wer-

den, ob Suchmaschinen über eine Agenda-Setting-Funktion verfügen. In der fachlichen Diskussion 

wird mitunter behauptet, dass Suchmaschinen durch ihr Ranking überhaupt erst beeinflussen, was 

gesellschaftlich relevant wird (Dierks, 2023, Min. 31:20; Hinman, 2008, S. 73). Stark et al. (2017, S. 

183f.) kommen in ihrer Mehrmethodenstudie jedoch zu dem Ergebnis, dass die gesamtgesellschaft-

liche Themenagenda zumindest durch die Google-Suchmaschine nicht einschränkend beeinflusst 

wird. Hartl (2017, S. 41) betont zudem, dass Suchmaschinen auf Anfrage der Nutzenden reagieren 

 

3 Eigene Übersetzung. Originalzitat: „to exist is to be indexed by a search engine.” (Introna & Nissenbaum, 

2000, S. 171) 
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und in ihrer Grundfunktion keinen Überblick über das Tagesgeschehen liefern, wie es journalisti-

sche Medien tun, weshalb sie keine Agenda-Setting-Funktion hätten. Aber auch ohne diese ist eine 

Untersuchung der informationellen Vielfalt relevant, weil sie das Durchsetzen von Wahrheit, eine 

kulturelle Diversität, bessere Entscheidungsfindung und demokratische Deliberation fördert (Gas-

ser & Thurmann, 2007, S. 56). Gasser und Thurmann (2007, S. 56) beschreiben sie als eine „weite 

Verbreitung von aus einer Vielzahl von alternativen Quellen stammenden Informationen“. Dabei 

sind sowohl die inhaltliche Vielfalt als auch die Vielfalt der Quellen von Bedeutung (Granka, 2010, 

S. 370). 

Der Journalist und Aktivist Pariser (2012, S. 11ff.) kritisiert in seiner Filterblasen-Theorie, dass per-

sonalisierte Algorithmen die individuelle Inhaltsvielfalt signifikant verringern würden. Nutzende be-

wegten sich in individuellen, algorithmisch erzeugten Informationsuniversen (Filterblasen), die vor 

allem bereits bestehende Ansichten bestätigten. Aufgrund fehlender Serendipität (d.h. zufälligen 

Entdeckungen) blieben neue oder gegensätzliche Perspektiven oft unberücksichtigt (Granka, 2010, 

S. 372; Introna & Nissenbaum, 2000, S. 177, 180; Pariser, 2012, S. 232). Empirische Studien konnten 

die Existenz solcher Filterblasen bisher jedoch nicht eindeutig nachweisen (Haim et al., 2018; Han-

nák et al., 2017; Jürgens et al., 2014; Krafft et al., 2019). Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung 

beim Deutschen Bundestag (TAB) kommt sogar zu dem Ergebnis, dass digitale Informationsinter-

mediäre vor allem im Hinblick auf die Diversität der wahrgenommenen Meinungen der inhaltlichen 

Vielfalt von journalistischen Medien nicht unterlegen seien (Oertel et al., 2022, S. 109). Im Gegen-

teil: Die Nutzung personalisierter Inhalte könne das individuell wahrgenommene Themenspektrum 

sogar erweitern (Oertel et al., 2022, S. 91). Dennoch warnt der Deutsche Ethikrat vor möglichen 

demokratieschädlichen Effekten solcher Defizite und fordert vorbeugende Maßnahmen, auch bei 

unklarer Datenlage (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 270). 

Zudem haben Schwabl et al. (2023) in einer Studie zu wahlbezogenen Suchergebnissen bei Google 

bezüglich der Quellenvielfalt Mängel feststellen können. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die freie 

Online-Enzyklopädie Wikipedia und große journalistische Angebote wie die Tagesschau die Sucher-

gebnisse stark dominieren (Schwabl et al., 2023, S. 312) und fordern in ihrem Fazit ein „unabhängi-

ges Monitoring der Vielfalt verfügbarer Information[en]“ (Schwabl et al., 2023, S. 312).  

Die Verantwortung für die Sicherung einer möglichst breiten inhaltlichen und quellenbezogenen 

Vielfalt lässt sich auf allen drei Ebenen gegenüber der gesellschaftlichen und demokratischen Öf-

fentlichkeit verorten: Suchmaschinenanbieter sind prospektiv dafür verantwortlich, ihre Algorith-

men auf eine Weise zu gestalten, die unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden und bestehen 

lässt. Das kann in der Praxis beispielweise eine Integration von Quantifizierung der Ergebnisvielfalt 
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als algorithmisches Bewertungskriterium bedeuten (Schwabl et al., 2023, S. 295). Regulierungs-

instanzen tragen die retrospektive Verantwortung durch geeignete Maßnahmen, wie beispiels-

weise einem Vielfalt-Monitoring, für eine unabhängige Kontrolle zu sorgen, wie von Schwabl et al. 

(2023, S. 312) gefordert. Nutzende wiederum stehen in individueller prospektiver Verantwortung, 

sich aktiv und bewusst vielfältig zu informieren (Schwabl et al., 2023, S. 313). Auf allen Ebenen sollte 

auf Basis demokratiefördernder Pluralismus-Prinzipien gehandelt werden, sodass einseitige Mei-

nungsbildung bestmöglich vermieden werden kann.  

Auch wenn Vielfalt eine zentrale Rolle spielt, ist sie für einen gelingenden Meinungsbildungsprozess 

allein nicht ausreichend. Entscheidend ist auch die Qualität der verfügbaren Inhalte, die im Folgen-

den untersucht wird. 

Qualität der Inhalte 

Ein gelingender Meinungsbildungsprozess setzt voraus, dass Individuen sich umfassend über ein 

Thema informieren (Geiß, 2015, S. 89; Stark et al., 2017, S. 38). Das TAB kommt anhand diverser 

Studien jedoch zu dem Ergebnis, dass der durch Suchmaschinen vermittelte Wissenserwerb oft 

oberflächlich bleibt (Oertel et al., 2022, S. 92). Nutzende konsumieren Inhalte häufig mit geringen 

kognitiven Aufwand und ohne tiefere Reflexion, weshalb sich nur wenig fundiertes Hintergrundwis-

sen zu einem Thema angeeignet werden würde (Oertel et al., 2022, S. 108). Angesichts der zuneh-

menden Verbreitung von Falsch- und Desinformationen (BSI, 2025; Stegers, 2020) kann das prob-

lematisch sein, vor allem weil Suchmaschinen aus rechtlicher Perspektive nicht zu einer vorherigen 

Prüfung von externen Inhalten verpflichtet sind (Freis, 2018). Ihre Algorithmen bevorzugen generell 

Inhalte mit hohem Neuigkeitswert, was die Verbreitung von Falsch- und Desinformationen zu-

nächst begünstigen kann (Oertel et al., 2022, S. 101ff.). Aus diesem Grund gibt es für Nutzende 

zahlreiche Werkzeuge und digitale Angebote, um den Wahrheitsgehalt und die Seriosität von In-

halten eigenständig prüfen zu können (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 272). Suchmaschinenbetreiber 

selbst setzen zudem auf eine Kombination aus integrierten algorithmischen Mechanismen zur Qua-

litätsbewertung und angestellten realen Mitarbeitenden, die eine manuelle Qualitätsprüfung von 

ausgewählten Inhalten vornehmen (bspw. Google, 2025a, 2025b). Aufgrund der Menge an Infor-

mationen im Internet kann diese nachträgliche Qualitätskontrolle jedoch nicht das gleiche Quali-

tätsniveau der prospektiv kontrollierten Inhalte journalistischer Medien oder Informationseinrich-

tungen erreichen. 

Suchmaschinenanbieter tragen retrospektiv Verantwortung dafür, durch algorithmische Gestal-

tung und manuelle Kontrollmechanismen sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige mit einem 
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höchstmöglichen Wahrheitsgehalt bevorzugt angezeigt werden. Da eine vollständige Qualitätskon-

trolle aufgrund der Dokumentenmenge nicht möglich ist, tragen Bildungseinrichtungen und gesell-

schaftliche Akteur:innen ebenfalls Verantwortung, indem sie die Informationskompetenz der Nut-

zenden stärken (prospektiv) und über Manipulationsgefahren aufklären (retrospektiv). Angesichts 

der Gefahr von Desinformationen, die besonders durch oberflächlichen Konsum unreflektiert über-

nommen werden, muss die Qualitätssicherung als gemeinsames Handlungsfeld verstanden wer-

den. Denn es liegt auch in der Eigenverantwortung der Nutzenden, die Informationen über Such-

maschinen nicht nur oberflächlich zu rezipieren, sondern ihre individuellen Informationskompeten-

zen selbstständig zu verbessern. Diese Verantwortungen bestehen allesamt gegenüber der demo-

kratischen Öffentlichkeit, vor dem Hintergrund des moralischen Wertes der Wahrheit. 

3.2.2. Einflussfaktoren auf die Freiheit des Meinungsbildungsprozesses 

Ein freier Meinungsbildungsprozess erfordert einen unabhängigen und gleichberechtigten Zugang 

zu Informationen (Hartl, 2017, S. 37). Durch algorithmische Verzerrungen und wirtschaftliche Inte-

ressen haben Suchmaschinen jedoch das inhärente Potenzial, auf diesen Prozess Einfluss zu neh-

men, was seine Unabhängigkeit infrage stellt und damit ethische Problematiken im Hinblick auf die 

Freiheit des Prozesses aufwirft. 

Ergebnispräsentation 

Als zentrale Zugangspunkte zum Internet prägen Suchmaschinen maßgeblich, welche Informatio-

nen sichtbar werden und welche nicht. Wie Hinman (2005, S. 21) metaphorisch beschreibt: „Sie 

sind wie Fenster zum Internet – und wie Fenster bleiben sie meist unbemerkt […]“4. Doch im Ge-

gensatz zu einem klaren Fenster, das einen unverzerrten Blick auf die Außenwelt ermöglicht, liefern 

Suchmaschinen kein neutrales Abbild der digitalen Informationslandschaft. Ihre Ergebnisse unter-

liegen dem sogenannten Search Engine Bias, also algorithmischen Verzerrungen, die Informationen 

selektiv gewichten und filtern. Diese Verzerrungen sind nicht zufällig, sondern systemimmanent: 

Sie enthalten stets und zwangsläufig implizite Annahmen und Werturteile derjenigen, die die Algo-

rithmen entwickeln und trainieren (Lewandowski, 2017, S. 66; Rösch, 2021, S. 164). Wer diese Ent-

scheidungen trifft, nimmt eine legitimationsbedürftige Machtstellung im Prozess öffentlicher Mei-

nungsbildung ein, da sie oder er mitverantwortlich dafür ist, wie gesellschaftliche Ansichten 

 

4 Eigene Übersetzung. Originalzitat: “They are like windows onto the web—and, like windows, tend to be 

largely unnoticed […]” (Hinman, 2005, S. 21) 
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rezipiert und reflektiert werden (Hartl, 2017, S. 44). Selbst Google beschreibt ein Rankingergebnis 

nicht als objektive Abbildung, sondern als eine „Meinung über die Wichtigkeit einer bestimmten 

Website im Hinblick auf eine Suchanfrage“5 (Gasser & Thurmann, 2007, S. 45; Samson, 2003). In 

der Praxis bedeutet das, dass durch algorithmische Logiken nicht nur bestimmte Inhalte bevorzugt 

oder ausgeschlossen werden, sondern auch stereotype Zuschreibungen, wie beispielsweise rassis-

tische oder sexistische Vorurteile, ungewollt reproduziert oder sogar verstärkt werden können (Le-

wandowski, 2021, S. 302; Noble, 2020). Darüber hinaus sind Suchergebnisse manipulierbar, wie 

zum Beispiel durch die sogenannte Autocomplete-Funktion, die bereits bei der Eingabe der Such-

anfrage bestimmte Vorschläge macht und so die Richtung der Suchintention mitsteuern können 

(Introna & Nissenbaum, 2000, S. 173ff.; Lewandowski, 2017, S. 65f.; Rösch, 2021, S. 164ff.; Tavani, 

2020).  

Aus ethischer Perspektive ergibt sich daraus eine besondere prospektive Verantwortung der Such-

maschinenanbieter: Auch wenn eine vollständig objektive Ergebnisdarstellung technisch unmöglich 

ist (Lewandowski, 2021, S. 309; Rösch, 2021, S. 164; Tavani, 2020), sollten Anbieter Transparenz 

über die algorithmische Struktur ihrer Ergebnisdarstellung herstellen. Diese Verantwortung besteht 

gegenüber den Nutzenden und der allgemeinen Öffentlichkeit und vor gesellschaftlichen und et-

waigen regulatorischen Instanzen. Die ethische Grundlage bilden hier die Prinzipien der Gleichbe-

handlung und Diskriminierungsfreiheit. Eine nachvollziehbare und verständliche Erklärung der al-

gorithmischen Prinzipien ist essenziell, um die Selbstbestimmung der Nutzenden zu stärken und 

potenzielle Verzerrungen erkennbar zu machen.  

Geschäftsmodell 

Ein ernstzunehmendes Manipulationspotenzial ergibt sich außerdem aus der Art des Geschäftsmo-

dells von Suchmaschinen. Hartl (2017, S. 37) betont die Relevanz der kommunikativen Chancen-

gleichheit aller Akteur:innen, um einen Prozess der Meinungsbildung effektiv als frei bezeichnen zu 

können. Diese setze voraus, „dass diejenigen, die Inhalte verbreiten, und diejenigen, die Inhalte 

empfangen, dies im Wesentlichen unbeeinflusst von (wirtschaftlichen) Machtstellungen tun kön-

nen“ (Hartl, 2017, S. 37). Suchmaschinen sind jedoch kommerziell ausgerichtet und finanzieren sich 

primär durch Werbung, was dazu führt, dass zahlungskräftige Akteur:innen bevorzugt werden 

 

5 Eigene Übersetzung. Originalzitat: “an opinion of the significance of a particular web site as it corresponds 

to a search query” (Samson, 2003) 
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(Diaz, 2008, S. 22; Hinman, 2008, S. 67ff.). Bereits die Google-Gründer Brin und Page (1998, S. 18) 

warnten vor diesem Geschäftsmodell, weil werbefinanzierte Suchmaschinen zugunsten der Wer-

betreibenden verzerrt sein könnten.  

In der Praxis sammeln die meisten Suchmaschinenanbieter große Mengen an umfangreichen Nut-

zendendaten, um personalisierte Werbung zu optimieren (Hinman, 2005, S. 67ff.; Rösch, 2021, S. 

167f.; Tavani, 2020; Zimmer, 2008, S. 81f.). Das ermöglicht das gezieltes Ausspielen zielgruppen-

spezifischer Werbung (Microtargeting), auch im politischen Bereich (Oertel et al., 2022, S. 106ff.). 

Das politische Microtargeting ermöglicht den Parteien eine sehr kleine Zielgruppe zu definieren und 

diese gezielt und differenziert anzusprechen, was eine äußerst effektive Methode zur Wahlmani-

pulation darstellen kann (Gilga et al., 2024, S. 7ff.). Vor allem wenn sensible persönliche Daten (z.B. 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, ethnische Herkunft oder 

sexuelle Orientierung) für das politische Microtargeting genutzt werden entsteht die Gefahr, dass 

unterschiedliche Wählendengruppen widersprüchliche Inhalte erhalten, Desinformationen verbrei-

tet oder politische Gegner:innen diffamiert werden (Gilga et al., 2024, S. 11). Deshalb verbietet der 

Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union die Nutzung sensibler personenbezogener Daten 

für politisches Microtargeting (Gilga et al., 2024, S. 11).  

Die umfangreiche Datensammlung der Suchmaschinenanbieter zu Werbezwecken wird vielfach kri-

tisch gesehen (Abbt, 2016; Gasser & Thurmann, 2007, S. 50f.; Rösch, 2020, S. 157f.), nicht zuletzt, 

weil sich die Liste mit den Werbeanzeigen optisch nur geringfügig von der organischen Trefferliste 

unterscheidet. Der einzige erkennbare Unterschied ist meist ein Hinweis wie „Anzeige“ oder 

„Sponsored“. Eine Studie von Lewandowski et al. (2018) kam zu dem Ergebnis, dass die Kennzeich-

nung der Werbeanzeigen durch Suchmaschinenanbieter unzureichend ist. Die Problematik be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf die unzureichende Unterscheidbarkeit zwischen bezahlten An-

zeigen und organischen Suchergebnissen. Die Studie zeigt zusätzlich, dass viele Nutzende nicht ein-

mal über die Art des Geschäftsmodells von Suchmaschinen in Kenntnis sind (Lewandowski et al., 

2018, S. 23). Das ist vor allem deshalb problematisch, weil Nutzende ein großes Vertrauen in die 

Qualität und Objektivität der Ergebnisse von Suchmaschinen haben und durch die mangelhafte An-

zeigenkennzeichnung über die wahre Herkunft des Ergebnisses hinweggetäuscht werden (Le-

wandowski, 2021, S. 227, 297). 

Ein weiteres Problem entsteht daraus, dass die großen Suchmaschinenanbieter mittlerweile auch 

eigene Dienste und Inhalte außerhalb der Suche anbieten, die in direkter Konkurrenz zu anderen 

Anbietern stehen (Lewandowski, 2021, S. 299). Mit Google Shopping, YouTube oder Google Maps 

hat Google sich zumindest teilweise selbst zu einem Inhalteanbieter entwickelt und da der Erfolg 
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dieser Inhalte wiederum von der Auffindbarkeit in Suchmaschinen abhängt (Lewandowski, 2021, S. 

299), entsteht ein ernstzunehmender Interessenkonflikt. Google wird bereits seit Jahren das Bevor-

zugte Anzeigen eigener Dienste und Inhalte vorgeworfen, was laut dem Digital Markets Act (DMA) 

der Europäischen Union unzulässig ist (Voß und Moraht, 2025). Deshalb laufen zurzeit mehrere 

Verfahren in denen die EU-Kommission ermittelt, nachdem diverse Vergleichsportale und Inhalte-

anbietende Klagen gegen Google einreichten (Voß und Moraht, 2025). 

Das kommerziell ausgerichtete Geschäftsmodell von Suchmaschinen wirft schwerwiegende ethi-

sche Fragen auf. Auf Systemebene ist es die Verantwortung staatlicher Institutionen klare gesetzli-

che Schranken, wie sie im DSA und DMA bereits angelegt sind, umzusetzen und weiterzuentwi-

ckeln. Suchmaschinenbetreiber sind zudem prospektiv dafür verantwortlich, die Verknüpfung zwi-

schen Werbung und Ergebnispräsentation transparent und nachvollziehbar offenzulegen. Die Ver-

antwortungen bestehen jeweils gegenüber der Öffentlichkeit und orientieren sich an den Normen 

der kommunikativen Chancengleichheit aller Akteur:innen und damit des Schutzes vor wirtschaft-

lich motivierter Manipulation. Sie werden außerdem vor demokratischen und regulatorischen In-

stanzen eingefordert. 

Marktkonzentration 

Eines der gravierendsten ethischen Probleme im Zusammenhang mit Suchmaschinen und freier 

Meinungsbildung liegt in der bestehenden Marktkonzentration. Google besitzt ein Quasi-Monopol 

im Bereich der Suchmaschinen, da Alternativen kaum wettbewerbsfähig sind (Lewandowski, 2017, 

S. 64). Diese Dominanz führt zu einer Situation, in der ein einzelnes US-amerikanisches Unterneh-

men maßgeblich kontrolliert, wie und welche digitale Informationen zugänglich gemacht werden, 

ohne dass es eine öffentliche Aufsicht oder ausreichende Regulierungsmechanismen gibt (Hinman, 

2008, S. 74). Die ohnehin große Bedeutung von Suchmaschinen für den gesellschaftlichen Informa-

tionsfluss wird durch diese Marktkonzentration noch verstärkt. Denn je unverzichtbarer Suchma-

schinen für alltägliche Informations- und Orientierungsprozesse werden, desto größer ist das Risiko, 

dass daraus ein potenzieller Machtmissbrauch entsteht (Oertel et al., 2022, S. 138). Empirische Stu-

dien zeigen bereits, dass Suchmaschinen in der Lage sind, das Wahlverhalten von Nutzenden signi-

fikant zu beeinflussen (Epstein und Robertson, 2015).  

Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert: Zum Beispiel der Aufbau 

einer alternativen staatlichen beziehungsweise öffentlich-rechtlichen Suchmaschine (Hege und Fle-

cken, 2014) oder die Entwicklung eines offenen Webindex, der unabhängigen Akteur:innen den 

Zugang zu Suchinfrastruktur ermöglicht (Lewandowski und Sundin, 2021). Während libertäre 
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Stimmen wie Weber (2009b, S. 312) staatliche Suchangebote kritisch sehen, weil sie eine Verzer-

rung des Marktes und eine Einschränkung privater Innovationskraft befürchten, befindet sich der 

Aufbau offener Suchinfrastrukturen bereits in der Umsetzung, zum Beispiel durch Projekte der O-

pen Search Foundation (2019). Ob und in welchem Umfang solche Alternativen von Nutzenden an-

genommen werden, bleibt jedoch abzuwarten.  

Die Monopolstellung einer einzelnen Suchmaschine stellt eine ernstzunehmende Gefahr für die 

freie Meinungsbildung dar. Sie birgt das Risiko einer einseitigen Kontrolle digitaler Informationen, 

was potenziell gravierende Folgen für die demokratische Willensbildung impliziert. Zunächst liegt 

eine prospektive Verantwortung auf Systemebene bei politischen Entscheidungsträger:innen, ge-

eignete Strukturen zur Förderung von Wettbewerb und Alternativen zu schaffen und die Öffent-

lichkeit für das Problem zu sensibilisieren. Gleichzeitig tragen Suchmaschinenanbieter Verantwor-

tung, ihre Marktmacht durch Selbstbevorzugung nicht zu missbrauchen. Auch die Nutzenden sind 

gefragt, durch die Nutzung alternativer Angebote zur Vielfalt beizutragen. Diese Verantwortung 

besteht gegenüber der Gesellschaft, vor dem Hintergrund demokratischer Normen zur Machtbe-

grenzung und Pluralität. 

3.2.3. Zwischenfazit 

Suchmaschinen nehmen eine zentrale Rolle im digitalen Meinungsbildungsprozess ein. Sie beein-

flussen signifikant, welche Informationen zugänglich sind, wie diese präsentiert werden und welche 

Inhalte überhaupt sichtbar werden. Dabei geht es nicht um eine generelle Vollständigkeit der In-

halte, sondern um deren Vielfalt und Qualität. Auch wenn empirisch kein eindeutiger Mangel an 

Informationsvielfalt in Suchergebnissen festgestellt werden kann, kann die Dominanz weniger 

Quellen und eine oberflächliche Informationsrezeption der Nutzenden zu einem Problem werden. 

Gleichzeitig gefährden algorithmische Verzerrungen, wirtschaftliche Interessen und Marktkonzent-

ration die Freiheit des Meinungsbildungsprozesses. Die kommerzielle Orientierung, die Nutzung 

von personenbezogenen Daten für politisches Microtargeting, der Interessenskonflikt durch das 

Anbieten eigener Inhalte und die monopolartige Marktkonzentration bringen ethische Problemati-

ken. 

3.3. Fazit 

Diese ethische Analyse der Rolle von Suchmaschinen im Prozess der freien Meinungsbildung zeigt, 

dass Suchmaschinen nicht nur technische Werkzeuge zur Informationssuche sind, sondern weitaus 

komplexere Akteure. Sie strukturieren die Informationszugänge, bestimmen die Sichtbarkeit und 
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Wahrnehmung von Inhalten und beeinflussen damit die individuelle und öffentliche Meinungsbil-

dung. Insbesondere die undurchsichtigen Algorithmen und wirtschaftliche Orientierung werfen 

hierbei zentrale ethische Fragen auf. 

Die Verantwortung für einen freien Meinungsbildungsprozess ist dabei auf allen Ebenen verortbar. 

Staatliche Institutionen müssen geeignete regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, vor allem 

im Hinblick auf eine Zerschlagung der Marktkonzentration. Gleichzeitig sind Nutzende gefordert, 

ihr Suchverhalten und ihre Informationskompetenzen auszubauen, um eine vielfältigere Informati-

onsrezeption vorzunehmen. Im folgenden Kapitel dieser Arbeit soll sich jedoch nur auf die Verant-

wortlichkeiten der Suchmaschinenanbieter bezogen werden. Hierbei zeigte sich, dass diese an ers-

ter Stelle in der Pflicht stehen, ihre Algorithmen und Arbeitsweise transparent und nachvollziehbar 

zu gestalten. Zusätzlich konnten datenschutzrechtliche sowie vielfalts- und qualitätssichernde For-

derungen ermittelt werden. Diese ethischen Anforderungen werden im folgenden Kapitel vertieft 

analysiert. 
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4. Erhebung der ethischen Implikationen 

Im Folgenden werden diejenigen ethischen Anforderungen und moralischen Werte erhoben, er-

klärt und eingeordnet, nach denen sich eine Suchmaschine richten sollte, um die freie Meinungs-

bildung ihrer Nutzenden bestmöglich zu fördern. Das Vorgehen orientiert sich an Schades (2024, 

Kapitel 5) Erhebung der berufsethischen Werte für den Bereich Bibliothek und Information. Im ers-

ten Schritt werden hierfür zunächst die ethischen Anforderungen ermittelt. Dies erfolgt auf Basis 

der Analyseergebnisse in Kapitel 3.2. sowie einer Auswahl an Fachliteratur aus den Bereichen der 

Suchmaschinenforschung und Informationsethik. Im zweiten Schritt werden die Grundwerte erho-

ben und definiert, die durch die ethischen Anforderungen angestrebt werden und ihre begrifflichen 

Zusammenhänge erklärt. Im letzten Schritt erfolgt eine Einordnung der ermittelten ethischen Im-

plikationen in die normativen Ethiktraditionen, um eine hierarchische Strukturierung in Form eines 

Wertetableaus vornehmen zu können. 

4.1. Ethische Anforderungen 

Die fachliche Auseinandersetzung mit den ethischen Anforderungen an Suchmaschinen führt im 

Kern stets auf ähnliche Grundwerte und Handlungsfelder zurück. Zwar unterscheiden sich die ver-

wendeten Begriffe stellenweise, oder es werden unterschiedliche Forschungsschwerpunkte ge-

setzt, doch im Wesentlichen bleibt die Richtung gleich. Da sich diese Arbeit auf den Kontext der 

freien Meinungsbildung konzentriert, bedarf es bei dem Zusammentragen der fachlichen Ergeb-

nisse einer Selektion derjenigen ethischen Anforderungen, die tatsächlich auf den freien Meinungs-

bildungsprozess einwirken. Um keinen relevanten Aspekt unbeabsichtigt auszuklammern, wird sich 

dafür eng an den im vorherigen Kapitel identifizierten ethischen Problemfeldern orientiert. Es soll 

untersucht werden, welchen ethischen Anforderungen Suchmaschinenanbieter gerecht werden 

müssen, um die identifizierten Problematiken bestmöglich institutionell zu adressieren. Ethische 

Prinzipien, die nur indirekt oder nachgeordnet auf die freie Meinungsbildung wirken – wie zum 

Beispiel das Prinzip der Nachhaltigkeit, das die Datenethikkommission der Bundesregierung (DEK, 

2019, S. 47) anführt -, werden deshalb bewusst nicht behandelt. Gleiches gilt für regulatorische 

Anforderungen an die Regierung oder Handlungsaufforderungen an die Nutzenden, die nicht Ge-

genstand dieser Arbeit sind. 

4.1.1. Transparenz, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

Die Forderungen nach Transparenz, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind die am häufigsten 

genannten Anforderungen an Algorithmus-basierte Systeme und finden sich nahezu in jeder 
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relevanten Fachpublikation (z.B. DEK, 2019, S. 169; Deutscher Ethikrat, 2023, S. 293ff.; Gasser & 

Thurmann, 2007, S. 58f.; Hoffmann et al., 2024, S. 229; Lewandowski, 2017, S. 74; Rösch, 2021, S. 

188; Tavani, 2020). Diese Forderung lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Die Systemtranspa-

renz und die Transparenz im Hinblick auf das Geschäftsmodell. 

Systemtransparenz 

Die Systemtransparenz ist die ethische Anforderung an Suchmaschinen, die in der Fachliteratur am 

häufigsten genannt wird. Hierbei geht es um die Offenlegung der Algorithmen, über die Informati-

onen selektiert und aufbereitet werden. Sie zielt vor allem darauf ab, asymmetrische Informations-

verhältnisse und Verzerrungen aufzudecken (Gasser & Thurmann, 2007, S. 58f.). Die DEK (2019, S. 

169f.) fordert in ihrem Gutachten sehr konkret, dass Algorithmus-basierte Systeme ausreichende 

Informationen über Reichweite, Funktionsweise, Datengrundlage und Datenauswertung bereitstel-

len sollten, damit eine fundierte ethische und rechtliche Bewertung der Legitimität des Einsatzzwe-

ckes erfolgen kann. Dabei wird besonders betont, dass die Funktionsweise nachvollziehbar und ver-

ständlich erläutert werden muss, damit auch Laien die Implikationen der Nutzung erkennen und 

eine individuelle Risikobewertung vornehmen können. Dies würde die Handlungsfähigkeit und 

Selbstbestimmung der Nutzenden sichern. Hoffmann et al. (2024, S. 209) gehen sogar noch einen 

Schritt weiter: Sie priorisieren die Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit der Prozesse und betrach-

ten Transparenz nur als ein Mittel unter mehreren. Ergänzende Maßnahmen wie eine gute Doku-

mentation, eine logisch strukturierte Darstellung oder didaktische Reduktion der Komplexität wer-

den empfohlen (Hoffmann et al., 2024, S. 209).  

Die Anforderung der Systemtransparenz und -erklärbarkeit steht jedoch zwei Herausforderungen 

gegenüber. Zum einen können in der Praxis selbst Fachleute die Funktionsweise der komplexen 

Systeme kaum noch vollständig nachvollziehen (DEK, 2019, S. 169). Zum anderen haben Suchma-

schinen ein berechtigtes und rechtlich geschütztes Interesse daran, ihre Algorithmen geheim zu 

halten. Die Betreiber wollen damit sowohl aus wirtschaftlichen Gründen ihre Geschäftsgeheimnisse 

schützen als auch aus Sicherheitsaspekten Manipulationsrisiken minimieren (DEK, 2019, S. 170). 

Die DEK (2019, S. 170) kommt jedoch zu dem Schluss, dass die technische und rechtliche Komple-

xität nicht die Forderung nach Systemtransparenz widerlegen oder Intransparenz rechtfertigen 

kann.  

Konkret sollten Suchmaschinenanbieter aus ethischer Perspektive also ihre Indizierungs- und Ran-

kingkriterien insoweit offenlegen, dass Nutzende beurteilen können, ob sie das System nutzen wol-

len oder nicht. Auch eine Auseinandersetzung mit etwaigen algorithmischen Verzerrungen und eine 
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diesbezügliche Aufklärung der Nutzenden ist für die Erfüllung der Anforderung an Systemtranspa-

renz aus ethischer Perspektive notwendig.  

Geschäftsmodelltransparenz 

Darüber hinaus wird gefordert, dass Suchmaschinenanbieter ihre Geschäftspraktiken transparen-

ter gestalten (Rösch, 2021, S. 188). Dies umfasst vor allem eine eindeutige Kennzeichnung bezahlter 

Inhalte (Gasser & Thurmann, 2007, S. 59) sowie eine verständliche und leicht zugängliche Offenle-

gung der Nutzung personenbezogener Daten. Die spezifischen Anforderungen an Datenschutz und 

Privatsphäre werden im nächsten Unterkapitel behandelt.  

Wie bereits in Kapitel 3.2.2.2. gezeigt wurde, sollten sich Suchmaschinenanbieter mit dem Einfluss 

wirtschaftlicher Interessen auf die Entwicklung von Suchmaschinenfunktionen auseinandersetzen. 

Anbieter bewegen sich dabei in einem generellen Spannungsfeld zwischen kommerzieller Ausrich-

tung und gesellschaftlicher Verantwortung. Werbung sollte immer klar von organischen Suchergeb-

nissen getrennt werden. Entscheidend ist dabei nicht allein die Kennzeichnungsplicht an sich, son-

dern vor allem die Frage, wie diese Abgrenzung visuell verständlich gemacht und dauerhaft sicher-

gestellt werden kann.  

Insgesamt wird deutlich, dass eine umfassende Transparenz, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit 

über strukturelle Machtasymmetrien zwischen Suchmaschinen und Nutzenden erforderlich ist. Ins-

besondere das Zusammenspiel von wirtschaftlichen Interessen, algorithmischer Steuerung und der 

Vermittlung gesellschaftlich relevanter Informationen sollte offengelegt und reflektiert werden. 

Nur wenn nachvollziehbar ist, in welchem Maße ökonomische Motive Einfluss auf die inhaltliche 

Gestaltung und Gewichtung der Suchergebnisse nehmen, kann eine informierte und selbstbe-

stimmte Meinungsbildung gewährleistet werden. 

4.1.2. Datenschutz und Privatsphäre 

Auch die Forderung nach einem stärkeren Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre 

ist ein zentrales Thema in der fachlichen Diskussion (z.B. DEK, 2019, S. 45; Deutscher Ethikrat, 2023, 

S. 294; Rösch, 2021, S. 188; Tavani, 2020). Zwar scheint der direkte Bezug zur freien Meinungsbil-

dung auf den ersten Blick nicht offensichtlich, doch wie in Kapitel 3.2.2.2. dargestellt wurde, ermög-

licht die umfassende Sammlung und Auswertung personenbezogener Daten gezieltes (politisches) 

Microtargeting. Dies birgt erhebliche Risiken für die Meinungsbildung, vor allem, wenn Nutzende 

nicht über das Wissen und die Kontrolle darüber verfügen, wofür und in welchem Ausmaß ihre 

personenbezogenen Daten genutzt werden. 
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Im Diskurs über ethisch verantwortungsvollen Datenschutz lassen sich mehrere zentrale Forderun-

gen herausarbeiten (Rösch, 2020, S. 107). Erstens wird eine konsequente Datenminimierung ver-

langt, wie sie auch in Art. 5 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) normiert ist. Dem-

nach dürfen personenbezogene Daten nur in dem Umfang erhoben werden, der für den jeweiligen 

Nutzungszweck zwingend erforderlich ist.  

Zweitens wird eine transparente und nachvollziehbare Aufklärung über die Verwendung der ge-

sammelten personenbezogenen Daten gefordert. Auch diese Anforderung ist in der DSGVO (Art. 5 

Abs. 1) gesetzlich normiert. Dabei kommt dem besonderen Schutz sensibler Informationen wie po-

litischer Einstellungen oder Gesundheitsinformationen eine besonders hohe ethische Bedeutung 

zu. Der kommerzielle Weiterverkauf oder die zweckentfremdete Nutzung solcher Daten wider-

spricht grundlegenden Prinzipien des Persönlichkeitsschutzes (DEK, 2019, S. 45).  

Die dritte zentrale Forderung betrifft die informationelle Selbstbestimmung. Sie zielt darauf ab, 

Nutzenden effektive Kontroll- und Zugriffsmöglichkeiten auf ihre eigenen Daten zu gewährleisten 

(DEK, 2019, S. 45). Dabei spielen vor allem eine einfache Auffindbarkeit und Handhabung eine ent-

scheidende Rolle. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Konzepte Privacy by Default und Privacy by Design von 

ethischer Relevanz. Privacy by Default fordert datenschutzfreundliche Voreinstellungen von Infor-

mationssystemen, die bereits bei der ersten Nutzung den Schutz personenbezogener Daten sicher-

stellen sollen (DEK, 2019, S. 20; Kipker, 2015, S. 410; Rösch, 2020, S. 112). Privacy by Design geht 

noch einen Schritt weiter und verlangt, dass datenschutzbezogene Anforderungen bereits in der 

technischen Konzeption eines Systems mitgedacht und integriert werden (DEK, 2019, S. 20; Kipker, 

2015, S. 410; Rösch, 2020, S. 111). Kipker (2015, S. 410) pointiert, dass Datenschutz nicht nur durch 

nachträgliche Einstellungen, sondern vorrangig durch proaktive technische Gestaltung gewährleis-

tet werden muss. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Überprüfung und Durchsetzung dieser Prinzipien. Es genügt nicht, 

Verantwortlichkeiten allein bei den Nutzenden oder dem Unternehmen zu suchen. Es bedarf zu-

sätzlich externer Kontrollinstanzen, die die Einhaltung der Datenschutzstandards regelmäßig über-

prüfen und gegebenenfalls sanktionieren können. Transparente Rechenschaftsstrukturen sind not-

wendig, um sicherzustellen, dass Datenschutz nicht nur formal zugesichert, sondern auch tatsäch-

lich umgesetzt wird (DEK, 2019, S. 25). 

Übergreifend lässt sich festhalten, dass die bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen zwar wich-

tige Grundlagen schaffen, vielfach jedoch als unzureichend angesehen werden (Deutscher Ethikrat, 
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2023, S. 365). Eine ethische Gestaltung von Suchmaschinenanbietern sollte daher weitergehende 

Maßnahmen ergreifen, die über rein rechtliche Mindeststandards hinausgehen.  

4.1.3. Informationelle Vielfalt 

Eine weitere zentrale ethische Anforderung ist die Gewährleistung informationeller Vielfalt – auch 

als Pluralität oder Pluralismus bezeichnet (z.B. DEK, 2019, S. 208f.; Deutscher Ethikrat, 2023, S. 295; 

Gasser & Thurmann, 2007, S. 56; Tavani, 2020). Eine vielfältige, ausgewogene und tendenzfreie 

Informationsgrundlage ist für den Prozess der Meinungsbildung essenziell, damit Nutzende unter-

schiedliche Perspektiven kennenlernen und eigenständige Urteile bilden können. Zum einen erhal-

ten unterschiedliche Inhalteanbieter dadurch eine faire Chance, sichtbar zu werden (Introna & Nis-

senbaum, 2000, S. 178). Zum anderen ermöglicht sie die Freiheit der Nutzenden, zwischen unter-

schiedlichen und teilweise konträren Informationen, Ideen und Meinungen auszuwählen (DEK, 

2019, S. 208; Gasser & Thurmann, 2007, S. 55). Dabei geht es nicht nur um formale Gleichbehand-

lung im Ranking, sondern auch um die Vermeidung systematischer Ausschlüsse bestimmter Quellen 

oder Positionen und das Sichtbarmachen von unterrepräsentierten Stimmen, damit den inhärenten 

algorithmischen Verzerrungen entgegengewirkt wird. In diesem Zusammenhang ist es aus ethi-

scher Sicht außerdem erforderlich, dass sich Anbieter aktiv mit der Gefahr von Filterblasen ausei-

nandersetzen, auch wenn deren tatsächliches Ausmaß fachlich diskutiert wird. Allein die Möglich-

keit, dass algorithmisch gesteuerte Personalisierung zur Verengung des Meinungsspektrums führen 

kann, verpflichtet Anbieter dazu, derartige Effekte ernst zu nehmen und technische sowie gestal-

terische Maßnahmen zur Vielfaltssicherung zu ergreifen (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 270). 

Kritiker argumentieren, dass die Förderung von Vielfalt manuelle Eingriffe in die algorithmische Er-

gebnisgenerierung erfordere und so die Realität verzerrt würde (Weber, 2009b, S. 313f.). Beson-

ders eine gesetzliche Verpflichtung zur Vielfalt wird als illegitimer staatlicher Eingriff in die Informa-

tionsfreiheit gesehen (Weber, 2009b, S. 313f.). Jedoch weisen die Suchergebnisse ohnehin bereits 

inhärente Verzerrungen und Diskriminierungen auf, die aus ethischer Perspektive aktiv minimiert 

werden sollten (DEK, 2019, S. 167, 208). Die DEK (2019, S. 208) fordert daher weitergehende Maß-

nahmen zur Sicherung der Vielfalt. 

4.1.4. Informationsqualität  

Eine weitere Anforderung, die sich aus der Analyse der Voraussetzungen freier Meinungsbildung 

ergibt, ist die Sicherstellung einer möglichst hohen Informationsqualität. Ziel ist es, die unbeabsich-

tigte Verbreitung von Desinformation zu verhindern und eine auf Wahrheit und Nachvollziehbar-

keit basierende Informationsgrundlage zu schaffen (Rösch, 2020, S. 157ff.). Nur wenn 
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Informationen valide, überprüfbar und vertrauenswürdig sind, können Nutzende informierte und 

eigenständige Urteile bilden (Rösch, 2020, S. 159). Obwohl dieses Thema in der Fachliteratur bisher 

nur vereinzelt explizit behandelt wird (z.B. DEK, 2019, S. 210; Gasser & Thurmann, 2007, S. 56), sieht 

Rösch (2020, S. 157ff.) die Informationsqualität als integralen Bestandteil der Informationsethik. 

Aus ethischer Sicht genügt es jedoch nicht, dass Suchmaschinenanbieter hierfür nach internen Be-

wertungsmaßstäben arbeiten. Sie sollten zusätzlich öffentlich benannt, transparent gemacht und 

nachvollziehbar angewendet werden. Dazu gehört auch die Offenlegung, wie und mit welcher Ge-

wichtung verschiedene Kriterien in das Ranking einfließen. Die Qualitätssicherung sollte nicht als 

bloßes Mittel zur Bindung der Nutzenden verstanden werden, sondern als Prozess, der eine große 

Verantwortung mit sich bringt.  

Vor diesem Hintergrund ist es aus ethischer Perspektive notwendig, dass Suchmaschinen offenle-

gen, nach welchen Qualitätskriterien priorisiert wird und wie diese konkret operationalisiert wer-

den. Nur so kann eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als gesellschaftlich ver-

antwortlichem Informationsvermittler erfolgen. 

4.1.5. Zwischenfazit 

Die Analyse der ethischen Anforderungen an Suchmaschinen im Kontext freier Meinungsbildung 

zeigt vier zentrale Handlungsfelder: Transparenz, Datenschutz, informationelle Vielfalt und Infor-

mationsqualität. Transparenz, sowohl bezüglich der Funktionsweise als auch des Geschäftsmodells, 

ist essenziell, um asymmetrische Informationsverhältnisse abzubauen und Nutzenden eine infor-

mierte Meinungsbildung zu ermöglichen. Der Datenschutz stellt wiederum sicher, dass Meinungs-

bildungsprozesse nicht durch etwaige gezielte Beeinflussungen manipuliert werden können. Dar-

über hinaus ist die Sicherung informationeller Vielfalt eine grundlegende Voraussetzung, damit ver-

schiedene Perspektiven sichtbar werden und ein pluralistischer Diskurs sichergestellt werden kann. 

Abschließend bildet die Qualität der bereitgestellten Informationen das Fundament, um Desinfor-

mationen entgegenzuwirken und eine auf Fakten basierte Grundlage für individuelle Meinungsbil-

dungsprozesse zu schaffen. 

Die identifizierten ethischen Anforderungen bilden die konkreten Leitlinien, nach denen sich Such-

maschinen richten sollten, um die freie Meinungsbildung ihrer Nutzenden zu sichern. Um diese 

Anforderungen jedoch aus ethischer Perspektive fundiert begründen zu können, ist es zusätzlich 

wichtig, die ihnen zugrundeliegenden moralischen Werte herauszuarbeiten. 
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4.2. Moralische Werte 

In diesem Abschnitt werden daher die grundlegenden moralischen Werte definiert, auf die die zu-

vor ermittelten ethischen Anforderungen zurückzuführen sind. Dabei orientiert sich die Begriffs-

auswahl und Definition der Werte an einer Kombination aus Schades (2024, Kapitel 5) Erhebung 

der berufsethischen Werte für den Bereich Bibliothek und Information und Röschs (2020, Kapitel 

3) Themenfelder der Informationsethik. Die ermittelten Werte sind deontologischer Natur, sie gel-

ten also unabhängig von konkreten Zweckerwägungen als moralisch verpflichtend. Damit bilden sie 

die normativen Grundpfeiler der ethischen Anforderungen und den letzten Baustein für die Ent-

wicklung des Wertetableaus. 

4.2.1. Freiheit 

Freiheit umfasst aus informationsethischer Perspektive sowohl die Meinungsfreiheit als auch die 

Informationsfreiheit (Rösch, 2020, S. 69ff.) und sichert die Selbstbestimmung der Nutzenden im 

Prozess der Meinungsbildung (s. Kapitel 2.2.1.). Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

ist sie im zweiten Artikel als generelles Menschenrecht normiert (Schade, 2024, S. 259).  

Alle vier ermittelten ethischen Anforderungen zielen mitunter auf die Freiheit und damit auch auf 

die Selbstbestimmung der Nutzenden ab. Die System- und Geschäftsmodelltransparenz gewähr-

leistet den Nutzenden die positive Freiheit zu wählen, ob und auf welche Weise sie die Suchma-

schine nutzen und wieviel Vertrauen sie den Suchergebnissen schenken. Zusätzlich sichert sie die 

negative Freiheit der Nutzenden, indem sie eventuelle Manipulationsversuche der Suchmaschinen-

anbieter durch die Möglichkeit einer Regulierungs- und Aufsichtsinstanz unwahrscheinlicher 

macht. Durch einen ausreichenden Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre 

wird den Nutzenden zudem die positive Freiheit der informationellen Autonomie ermöglicht. Auch 

die Gewährleistung informationeller Vielfalt sichert den Nutzenden eine positive Freiheit, indem 

sie dadurch frei zwischen unterschiedlichsten Perspektiven und Meinungen wählen können. Zuletzt 

wird den Nutzenden durch eine höchstmögliche Informationsqualität die negative Freiheit hinsicht-

lich einer Abwesenheit von möglichen Manipulationsversuchen oder anderen falschen Informatio-

nen gewährleistet. Zusammenfassend kann eine freie Meinungsbildung nur unter der Prämisse 

stattfinden, dass Nutzende die Möglichkeit haben, ihre Informationsquellen frei zu wählen (positive 

Freiheit) und sich ohne unzulässige Beeinflussung zu informieren (negative Freiheit). Deshalb lässt 

sich Freiheit als der zentralste moralische Wert bezeichnen, der für den freien Meinungsbildungs-

prozess konstitutiv ist.  
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4.2.2. Gleichbehandlung 

Der zweite moralische Wert, auf den die ethischen Anforderungen im freien Meinungsbildungspro-

zess abzielen ist eine größtmögliche und auf Fairness beruhende Gleichbehandlung aller Akteur:in-

nen. Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im 

dritten Artikel als fundamentales Menschenrecht verankert (Schade, 2024, S. 263). Er stellt sicher, 

dass niemand wegen Eigenschaften wie Geschlecht, Herkunft, Sprache, Religion oder politischer 

Überzeugung benachteiligt oder bevorzugt behandelt werden darf (Schade, 2024, S. 263f.). Der 

Gleichheitsgrundsatz bezieht sich dabei auf die Forderung, dass Menschen in vergleichbaren Um-

ständen auch gleich behandelt werden sollten und verlangt insbesondere in demokratischen Ge-

sellschaften aktive Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Ungleichheiten (Schade, 2024, S. 

263). 

Im informationsethischen Kontext bedeutet dies unter anderem, dass alle Menschen einen gleich-

berechtigten Zugang zu Informationen haben sollten (Rösch, 2020, S. 87ff.). Im spezifischen Kontext 

der Suchmaschinen kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Die faire Sichtbarkeit von Inhalten. Damit 

Nutzende ein möglichst vielfältiges Informationsangebot erhalten, müssen auch Inhalteanbieter:in-

nen chancengleich die Möglichkeit haben, über Suchmaschinen sichtbar und auffindbar zu werden. 

Der moralische Wert der Gleichbehandlung steht demnach im engen Zusammenhang mit der ethi-

schen Anforderung nach informationeller Vielfalt. Suchmaschinenanbieter sollten diesen Gleichbe-

handlungsanspruch aktiv bei der algorithmischen Gestaltung mitdenken. Es muss bestmöglich si-

chergestellt werden, dass Inhalte nicht durch algorithmische Verzerrungen systematisch benach-

teiligt oder bevorzugt angezeigt werden. 

4.2.3. Privatheit 

Ein weiterer moralischer Wert, der durch die identifizierten ethischen Anforderungen angestrebt 

wird, ist Privatheit. In der Informationsethik umfasst sie die normativen Konzepte zum Schutz der 

Privatsphäre, den Datenschutz sowie die informationelle Selbstbestimmung, Datenminimierung 

und Datenvermeidung (Rösch, 2020, S. 101ff.). Rösch (2021, S. 154) bezeichnet sie als zwingend 

notwendig für die Entwicklung der Autonomie des Individuums, die wiederum Voraussetzung aller 

demokratischen Systeme ist. Schade (2024, S. 259ff.) versteht die Privatheit als moralischen Wert, 

der dem Grundwert der Freiheit untergeordnet ist, während Rösch (2020, S. 101ff.) sie als eigen-

ständiges Themenfeld innerhalb der Informationsethik sieht. Ihre Relevanz und gesetzliche Nor-

mierung in der DSGVO legt jedoch nahe, dass die Privatheit vor allem im digitalen Kontext als ei-

genständiger, intrinsisch anzustrebender und deshalb moralischer Wert betrachtet werden sollte. 
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Die zuvor identifizierten ethischen Forderungen nach Datenschutz und Privatsphäre zielen direkt 

auf die Wahrung der Privatheit der Nutzenden ab. Datenschutz ist dabei nicht nur als technisches 

oder rechtliches Anliegen zu verstehen, sondern steht im engen Zusammenhang mit der Achtung 

der Menschenwürde und dem Schutz der persönlichen Identität. Die DEK (2019, S. 45) betont, dass 

die Privatheit eine ethisch hochranginge Voraussetzung für die Selbstbestimmung und einer freien 

Teilhabe an der Öffentlichkeit ist. Sie erlaube es den Individuen, sich ohne permanente Überwa-

chung oder ungewollten Datenverwertung im Internet zu bewegen. Wird diese Privatheit verletzt 

– zum Beispiel durch algorithmisch generierte Nutzerprofile, die auf Daten basieren, die eigentlich 

für andere Zwecke erhoben wurden – ist nicht nur die informationelle Selbstbestimmung gefähr-

det, sondern auch die Integrität der persönlichen Identität (DEK, 2019, S. 45). Suchmaschinenan-

bieter sollten diesen Wert demnach anstreben, damit keine überdimensionierten Datensammlun-

gen über die Nutzenden anfallen, die im Zweifelsfall für Meinungsmanipulation in Form von politi-

schem Microtargeting missbraucht werden können. 

4.2.4. Wahrheit 

Der letzte moralische Wert, auf den beinahe alle ethischen Anforderungen abzielen, ist die Maxi-

mierung der Wahrheit. Ihr fühlt sich die Gesellschaft in allen Lebens- und Funktionsbereichen ver-

pflichtet (Schade, 2024, S. 272) und nicht zuletzt sind wahrheitsgemäße und überprüfbare Informa-

tionen essenziell für die Meinungsbildung. Das Konzept der Wahrheit ist erkenntnistheoretisch um-

stritten und wird von Kritiker:innen häufig als unrealistisches Ideal gesehen, weil es sich nicht in-

tersubjektiv überprüfen lasse (Rösch, 2020, S. 161). Schade (2024, S. 272f.) nutzt deshalb für das 

berufsethische Wertetableau einen pragmatischen Wahrheitsbegriff, nach dem die übereinstim-

mende Anerkennung einer Gemeinschaft das entscheidende Kriterium für einen Wahrheitsan-

spruch bildet. 

Fast alle identifizierten ethischen Anforderungen zielen mitunter auf einen höchstmöglichen Wahr-

heitsgehalt ab. Durch die Forderung nach Transparenz sollen die Nutzenden über die wahre Funk-

tions- und Arbeitsweise der Suchmaschinen aufgeklärt werden, um wiederum in ihrer Autonomie 

gestärkt zu werden. Durch informationelle Vielfalt und Informationsqualität wiederum können die 

Nutzenden die wahre Quantität und Qualität der unterschiedlichen Perspektiven und Informatio-

nen wahrnehmen. Der Wert der Wahrheit kann sowohl als außermoralischer Wert zu Erreichung 

einer größtmöglichen Freiheit der Nutzenden als auch als eigenständiger moralischer Wert mit 

intrinsischer Gültigkeit klassifiziert werden. Durch seine Komplexität und Relevanz, vor allem als 

Ziel der Maximierung der Informationsqualität, wird er für den Zweck der systematischen Erstellung 

des Wertetableaus im Rahmen dieser Arbeit als moralischer Wert betrachtet.  
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Auf der nächsten Stufe folgen Gleichbehandlung, Privatheit und Wahrheit. Diese moralischen 

Werte konkretisieren das Fundament der Freiheit und beschreiben somit die Bedingungen, unter 

denen sie möglich wird. Gleichbehandlung gewährleistet eine faire und gleichberechtigte Behand-

lung aller Inhalte und Akteur:innen, während Privatheit die individuelle Autonomie schützt, indem 

sie Nutzende vor Überwachung und Manipulation bewahrt. Zusätzlich sichert Wahrheit die Grund-

lage für eine fundierte Meinungsbildung, indem sie überprüfbare und verlässliche Informationen 

ermöglicht. 

Darüber liegt als eigene Stufe der außermoralische Wert der Transparenz. Ihr wird eine besondere 

Relevanz zugeschrieben, weil sie als ethisches Querschnittsprinzip alle anderen Werte unterstützt. 

Nur wenn Nutzende nachvollziehen können, wie Suchmaschinen arbeiten, wie Informationen aus-

gewählt und gewichtet werden und welche wirtschaftlichen Interessen eventuell dahinterstehen, 

können sie Freiheit, Gleichbehandlung, Privatheit und Wahrheit autonom wahrnehmen und schüt-

zen. 

An der Spitze stehen abschließend die konkreten Handlungsfelder, in Form von außermoralischen 

Werten: Informationelle Vielfalt, Datenschutz und Informationsqualität. Sie operationalisieren die 

zugrundeliegenden Werte. Informationelle Vielfalt sichert die Repräsentation diverser Perspekti-

ven, Datenschutz gewährleistet die informationelle Selbstbestimmung und eine hohe Informations-

qualität schützt die freie Meinungsbildung vor Fehl- oder Desinformationen und gezielter Manipu-

lation. 

Die gewählte Struktur verdeutlicht, dass die ethische Reflexion von Suchmaschinen nicht in isolier-

ten Prinzipien mündet. Die Werte bauen vielmehr aufeinander auf, bedingen sich gegenseitig und 

schaffen gemeinsam das Fundament für einen gelingenden und freien Meinungsbildungsprozess. 

4.4. Fazit 

Im Rahmen dieses Kapitels wurden die ethischen Implikationen für Suchmaschinen im Kontext der 

freien Meinungsbildung systematisch erhoben, definiert und strukturiert. Ausgangspunkt bildet die 

Analyse der zentralen ethischen Anforderungen: Transparenz, Datenschutz, informationelle Vielfalt 

sowie Informationsqualität. Diese Anforderungen adressieren die wesentlichen Herausforderun-

gen, die im Hinblick auf eine freie Meinungsbildung bestehen.  

Darauf aufbauend konnten die zugrunde liegenden moralischen Werte herausgearbeitet werden: 

Freiheit, Gleichbehandlung, Privatheit und Wahrheit. Sie stellen die Grundlagen der ethischen 
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Anforderungen dar. Zudem sind sie deontologischer Natur und gelten unabhängig von konkreten 

Nutzenerwägungen als moralisch verpflichtend. 

Die anschließende Systematisierung in Form eines Wertetableaus verdeutlicht die hierarchische 

und wechselseitige Beziehung zwischen den moralischen und außermoralischen Werten: Die Basis 

bildet die Freiheit als fundamentaler Wert, während Gleichbehandlung, Privatheit und Wahrheit 

die Bedingungen beschreiben, unter denen die Freiheit der Meinungsbildung konkret ausgestaltet 

werden kann. Die spezifischen ethischen Anforderungen operationalisieren schließlich die morali-

schen Werte, sodass sie auf praktischer Ebene von Suchmaschinenanbietern umgesetzt werden 

können. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die ethische Ausrichtung von Suchmaschinen zur Förderung ei-

ner freien Meinungsbildung weit über rein technische Optimierung hinausgeht. Sie setzt eine be-

wusste Orientierung an moralischen Werten und die konsequente Umsetzung der daraus ableitba-

ren ethischen Anforderungen voraus. 

Im nächsten Schritt gilt es nun zu prüfen, inwieweit ein führender Suchmaschinenanbieter wie 

Google diesen Anforderungen in seiner öffentlichen Kommunikation tatsächlich gerecht wird.  
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5. Gegenüberstellung mit Google-Publikationen 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, die zuvor theoretisch ermittelten ethischen Anforderungen mit 

den formulierten Unternehmensprinzipien Googles zu vergleichen. Dazu werden offizielle Google-

Publikationen mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse systematisch empirisch untersucht. Der Un-

tersuchungsgegenstand konzentriert sich dabei ausschließlich auf Google als marktführende Such-

maschine, denn „[d]enkt man an Suchmaschinen, so denkt man in erster Linie an Google. Wir alle 

benutzen diese Suchmaschine nahezu jeden Tag, und meist auch für alle möglichen Recherchezwe-

cke“ (Lewandowski, 2021, S. 6). Gerade aufgrund dieser Reichweite und der damit einhergehenden 

gesellschaftlichen Relevanz ist eine kritische Analyse der unternehmenseigenen Prinzipien aus de-

skriptiv-ethischer Perspektive sinnvoll.  

5.1. Forschungsdesign der qualitativen Inhaltsanalyse 

Um die erarbeiteten ethischen Anforderungen systematisch mit den von Google öffentlich formu-

lierten Prinzipien abzugleichen, bedarf es einer geeigneten methodischen Herangehensweise. Die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) bietet hierfür einen etablierten, wissenschaftlich 

fundierten Rahmen. Sie ermöglicht es, umfangreiche Textmaterialien theorie- und kategoriengelei-

tet, strukturiert auszuwerten (Mayring, 2022, S. 13). Diese Methode ist für das Forschungsvorhaben 

dieser Arbeit besonders passend, da sie nicht nur eine analytische Tiefe bei der Auswertung kom-

plexer Dokumente erlaubt, sondern auch die subjektiven Interpretationen der Forschenden metho-

disch kontrollierbar macht (Mayring, 2022, S. 13). 

5.1.1. Materialgrundlage und Auswahlkriterien 

Der erste Schritt einer qualitativen Inhaltsanalyse ist die Bestimmung des zu analysierenden Aus-

gangsmaterials (Mayring, 2022, S. 53f.). Hierfür wird im Folgenden zunächst erläutert, wie und nach 

welchen Kriterien die Materialstichprobe zustande gekommen ist. Danach folgt eine Analyse der 

Entstehungssituation und eine Beschreibung der formalen Charakteristika des Materials. 

Festlegung des Materials (Recherchestrategie) 

Die Auswahl der Dokumente erfolgte als theoriegeleitete, explorativ durchgeführte Recherche. Die 

Auswahl richtete sich nach folgenden Kriterien: 

1. Thematische Relevanz im Hinblick auf die in Kapitel 4.1. ermittelten ethischen Anforderun-

gen, 

2. Veröffentlichung ab dem Jahr 2021, 
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3. Herkunft von offiziellen Google-Domains (google.com, safety.google.com, poli-

cies.google.com, support.google.com und services.google.com), sowie 

4. Klare Adressierung an Google-Nutzende als Zielgruppe, also an die breite Öffentlichkeit und 

nicht an Website-Betreiber:innen, staatliche Institutionen oder juristische Akteur:innen. 

Ziel war es, für jede ethische Anforderung zwei thematisch passende Dokumente zu identifizieren. 

Relevante Google-Publikationen wurden über gezielte deutsch- und englischsprachige Suchanfra-

gen (s. Anhang 1) identifiziert, wobei die Ergebnisse auf die genannten Domains eingeschränkt wur-

den. 

Bei der Recherche nach Dokumenten zur ethischen Anforderung der informationellen Vielfalt 

zeigte sich eine auffällige Leerstelle. Trotz umfangreicher Suchanfragen, einschließlich eines erwei-

terten Suchstrings mit Synonymen6, konnte keine Google-Publikation identifiziert werden, die diese 

Anforderung explizit adressiert. Dieser Umstand wurde bereits im Vorfeld der Analyse als möglicher 

Hinweis auf einen ethischen Mangel interpretiert. Um dennoch eine Einschätzung zu ermöglichen, 

wurden stattdessen die offiziellen Inhaltsrichtlinien (Content Policies) für die Google-Suche in die 

Analyse miteinbezogen.  

Die finale Materialstichprobe umfasst neun Dokumente, die thematisch mindestens einer der fünf 

ethischen Anforderungen zugeordnet werden können (s. Anhang 1). 

Analyse der Entstehungssituation 

Gemäß Mayring (2022, S. 54) ist die Analyse der Entstehungssituation ein wichtiger Bestandteil der 

inhaltlichen Dokumentenanalyse. Die untersuchten Publikationen stammen aus der öffentlichen 

Unternehmenskommunikation Googles und wurden auf offiziellen Plattformen publiziert. Sie erfül-

len mehrere kommunikative Funktionen: Sie stellen Informationen für Nutzende bereit, ihre eige-

nen Prinzipien und Richtlinien dar oder reagieren auf öffentliche Debatten zu aktuellen Themen. 

Die Entstehungskontexte sind geprägt durch eine zunehmende öffentliche und politische Auseinan-

dersetzung mit Plattformverantwortung, insbesondere im Hinblick auf algorithmische Verzerrun-

gen, Datenschutz und Desinformation (Deutscher Ethikrat, 2023, S. 111ff.). Damit handelt es sich 

um interessensgeleitetes Material, das einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit und integralen 

 

6 "information diversity" OR "viewpoint diversity" OR "pluralism" OR "balanced results" OR "neutral search 

results" OR "neutrality" OR "ideological neutrality" OR "search neutrality" site:google.com OR 

site:blog.google OR site:safety.google OR site:policies.google.com 
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Bestandteil der positiven Selbstdarstellung des Unternehmens bildet. Bei der Analyse sollte also 

besonders auf latente Sinngehalte und die tatsächliche Aussagekraft von Segmenten geachtet wer-

den. 

Formale Charakteristika des Materials 

Als letzten Schritt der Materialbeschreibung sieht Mayring (2022, S. 54) eine Beschreibung der for-

malen Charakteristika des Materials vor. Die analysierten Dokumente liegen einheitlich in PDF vor, 

entweder als direkt von Google veröffentlichte PDF-Dateien (z.B. Whitepapers) oder als Webin-

halte, die zu Analysezwecken konvertiert wurden. Hierbei wurde bewusst die zum Analysezeitpunkt 

jeweils zuletzt gespeicherte Website-Version der Wayback Machine von archive.org gewählt, damit 

die Analyse so transparent und nachvollziehbar wie möglich gestaltet ist. 

5.1.2. Forschungsfragen und Zielsetzung 

Auf die Beschreibung des zu analysierenden Materials folgt nach Mayring (2022, S. 57ff.) die Be-

stimmung einer spezifischen Fragestellung und Analyserichtung sowie eine theoriegeleitete Diffe-

renzierung der Fragestellung. 

Richtung der Analyse 

Die Analyse zielt nicht auf eine umfassende Evaluation der gesamten Kommunikations- und Unter-

nehmenspraxis Googles, sondern auf ihre Selbstdarstellung im direkten Vergleich mit zentralen 

ethischen Anforderungen. Dafür wird analysiert, welche ethischen Selbstverpflichtungen Google 

kommuniziert, welche Anforderungen besonders betont oder vernachlässigt werden und wie kon-

kret oder allgemein diese Aussagen formuliert sind. Damit erhebt die Analyse keinen Anspruch auf 

Repräsentativität und Vollständigkeit, sondern strebt eine intensive Auseinandersetzung mit aus-

gewählten, relevanten und typischen Google-Publikationen an. Im Sinne von Mayrings inhaltsana-

lytischem Kommunikationsmodell (Mayring, 2022, S. 58) werden so Rückschlüsse auf den kogniti-

ven und Handlungshintergrund des Unternehmens als Kommunikator ermöglicht. 

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Um Mayrings Anforderung nach einer theoriegeleiteten Differenzierung der Fragestellung (May-

ring, 2022, S. 58f.) zu entsprechen, wird die übergeordnete Forschungsfrage anhand der fünf er-

mittelten ethischen Anforderungskategorien unterteilt: 

• Übergeordnete Forschungsfrage: Inwiefern stimmen die ethischen Anforderungen für die 

Gewährleistung einer freien Meinungsbildung der Google-Nutzenden mit den unterneh-

menseigenen Prinzipien überein? 
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• Systemtransparenz: Wie beschreibt Google die technische Funktionsweise der Suche und 

wie verständlich und nachvollziehbar ist die Darstellung dieser Beschreibung? 

• Geschäftsmodelltransparenz: Inwiefern legt Google wirtschaftliche Interessen und deren 

Einfluss auf Suchergebnisse offen? 

• Datenschutz und Privatsphäre: Welche Datenschutzprinzipien und konkreten Schutzmaß-

nahmen hinsichtlich der Privatsphäre kommuniziert Google? 

• Informationelle Vielfalt: Welche Maßnahmen zur Sicherung vielfältiger und tendenzfreier 

Informationsangebote werden thematisiert? 

• Informationsqualität: Welche Kriterien oder Verfahren zur Sicherung inhaltlicher Qualität 

werden in den Publikationen dargestellt? 

Auf diese Weise orientiert sich die Analyse an einer theoriegeleiteten Differenzierung der überge-

ordneten Forschungsfrage.  

5.1.3. Kategoriensystem und Kodierleitfaden 

Die durchgeführte qualitative Inhaltsanalyse basiert auf einem deduktiv entwickelten Kategorien-

system mit fünf Oberkategorien, die auf den zuvor ermittelten ethischen Anforderungen beruhen. 

Entsprechend der von Mayring (2022, S. 107) beschriebenen Methode der Kategoriensystemerwei-

terung wurden während der Analyse induktiv Unterkategorien ergänzt, sobald im Material thema-

tisch differenzierte Aussagen identifiziert werden konnten. Jede neue Unterkategorie wurde nach-

träglich um eine Definition ergänzt, um methodische Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die ur-

sprünglich als eigenständige Kategorie erwogene Anforderung Erklärbarkeit und Nachvollziehbar-

keit wurde nicht separat aufgeführt, sondern als Qualitätsmerkmal der inhaltlichen Darstellung ge-

führt. Das Kategoriensystem wurde bewusst mit einem Nominalcharakter strukturiert. Es handelt 

sich also um eine Liste gleichrangiger und inhaltlich trennscharfer Kategorien ohne hierarchische 

Rangordnung oder Bewertungsabstufungen (Mayring, 2022, S. 96). Eine alternative Gestaltung mit 

ordinalem Charakter zur Bewertung der Ausprägung einzelner Anforderungen (z.B. geringe bis 

hohe Systemtransparenz) wurde bewusst verworfen, weil dieses Vorgehen die Trennschärfe im Ko-

dier-Prozess geschwächt und das Risiko subjektiver Bewertungen erhöht hätte. Stattdessen erfolgt 

eine qualitative Einschätzung der Aussageintensität im Rahmen der Ergebnisinterpretation (s. Ka-

pitel 5.2.). 

Der Kodierungsprozess stellt einen qualitativ-interpretativen Vorgang dar (Mayring, 2022, S. 97). 

Um dennoch eine regelgeleitete und konsistente Anwendung zu gewährleisten, wurde ein umfang-

reicher Kodierleitfaden (s. Tabelle 2: Kodierleitfaden (eigene Darstellung)) erstellt, der jeder 
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Verständlichkeit 
der Richtlinien 

durch welche Maßnahmen sie die 
Transparenz und Verständlichkeit ih-
rer Richtlinien sicherstellen wollen. 

Vorgehensweise erreicht ist. Alle Nutzerinnen 
und Nutzer oder Creator sollen bei einer Ände-
rung unserer Richtlinien verstehen können, wo-
rum es sich handelt (Verständlichkeit). Sie sollen 
zudem feststellen können, ob ihre Inhalte oder 
ihre Verhaltensweisen von der geänderten Rege-
lung betroffen sind (Vorhersagbarkeit). Die neue 
Regelung sollte außerdem so allgemein formu-
liert sein, dass sie einheitlich auf viele voneinan-
der unabhängige Fälle anwendbar ist (Wieder-
holbarkeit)." (Informationsqualität, S. 13) 

UK5.4.2. Entwick-
lung der Richtli-
nien 

Diese Unterkategorie umfasst Seg-
mente, in denen Google erläutert, 
wie und durch das Miteinbeziehen 
welcher Akteur:innen sie ihre Richtli-
nien entwickeln. 

"Wir arbeiten mit einer Fülle an kompetenten 
Partnern aus der Technologiebranche, Behörden 
und Zivilgesellschaft zusammen, um bestmögli-
che Resultate zu erzielen. Gemeinsam setzen wir 
alles daran, dass unsere Richtlinien effektiv sind, 
dass wir einschlägige Best Practices definieren, 
sie teilen und daraus lernen und dass es uns ge-
lingt, neue Herausforderungen erfolgreich zu be-
wältigen." (Informationsqualität, S. 42) 

UK5.4.3. Durch-
setzung der Richt-
linien 

Diese Unterkategorie umfasst Seg-
mente, in denen Google erläutert, 
wie sie menschliche und automati-
sierte Ressourcen nutzen, um ihre 
Richtlinien durchzusetzen, und in 
welchem Verhältnis diese Ressour-
cen zueinanderstehen. 

"Zur Durchsetzung unserer Richtlinien im großen 
Maßstab nutzen wir sowohl maschinelle als auch 
menschliche Ressourcen, um problematische In-
halte zu identifizieren. Neben der manuellen 
Meldung durch Nutzerinnen und Nutzer spielen 
automatisierte Technologien eine wichtige Rolle 
bei der großflächigen Erkennung dieser Inhalte. 
Unsere automatisierten Systeme werden sorgfäl-
tig trainiert, um Spam und unzulässige Inhalte 
schnell identifizieren und entsprechende Maß-
nahmen einleiten zu können. Das schließt die 
Meldung von potenziell problematischen Inhal-
ten ein, die dann durch menschliche Prüferinnen 
und Prüfer untersucht werden. Das Urteilsver-
mögen dieser Personen wird für die vielen Ent-
scheidungen benötigt, die eine nuancierte Be-
trachtung erfordern. Bei der Beurteilung von 
Qualität oder Zweck eines Inhalts kommt es sehr 
auf den Kontext an, in dem er erzeugt oder ge-
teilt wird. Besonders relevant ist dies für Inhalte, 
die in Zusammenhang mit Bildung und Wissen-
schaft sowie zu künstlerischen, dokumentari-
schen oder journalistischen Zwecken verwendet 
werden, die aber in anderem Kontext gegen un-
sere Richtlinien verstoßen würden." (Informati-
onsqualität, S. 16) 

Tabelle 2: Kodierleitfaden (eigene Darstellung) 

5.1.4. Strukturierung des Analyseprozesses und Durchführung mit MAXQDA 

Entsprechend Mayring (2022, S. 60) wurde das Vorgehen in einem mehrstufigen Analyseprozess 

strukturiert, der auf klar definierten Analyseeinheiten basiert: Der kleinste Materialbestandteil, der 

einer Kategorie zugeordnet werden kann, ist ein Teil eines Satzes (Kodiereinheit). Der größte Ma-

terialbestandteil, der bei der Kodierung eines Segmentes zur Kontextualisierung herangezogen 

werden darf, ist der gesamte Materialbestand (Kontexteinheit). Die Auswertungseinheit bildet je-

weils ein vollständiges Dokument, das nacheinander analysiert wird. Da im Rahmen der Katego-

riensystemerweiterung die Unterkategorien induktiv aus späteren Dokumenten hervorgingen, 

wurde ein Revisionsdurchgang hinsichtlich des Kodierleitfadens durchgeführt, als der erste 
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vollständige Durchgang abgeschlossen war (Mayring, 2022, S. 98). Anschließend erfolgte ein zwei-

ter vollständiger und abschließender Materialdurchgang, in dem alle Dokumente erneut kodiert 

wurden, um eine konsistente Anwendung neu eingeführter Kategorien sicherzustellen. In der qua-

litativen Inhaltsanalyse gilt bei der Arbeit mit mehreren Kodierenden die Überprüfung einer hohen 

Intercodereliabilität (ICR) als Qualitätsmerkmal, um die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Ko-

dierung sicherzustellen (Burla et al., 2008, S. 113; Mayring, 2022, S. 97). Da es sich bei dieser Arbeit 

jedoch um eine Einzelforschung handelt, wurde keine Intercodereliabilität ermittelt. Die Sicherung 

der methodischen Nachvollziehbarkeit erfolgt stattdessen über den regelgeleiteten Kodierleitfa-

den. 

Die Analyse wurde mithilfe der Software MAXQDA durchgeführt. Das Projekt wurde mit dem de-

duktiven Kategoriensystem aufgesetzt und die neun Google-Publikationen als durchsuchbare PDF-

Dateien importiert. Auf eine Paraphrasierung und Generalisierung der Dokumentsegmente (May-

ring, 2022, S. 71) wurde bewusst verzichtet, weil die Kodierung in MAXQDA eine direkte Katego-

rienzuordnung zulässt. Die Kodierung erfolgte je nach Länge und Art des Dokuments abschnitts-

weise auf Satz- oder Absatzebene. Neue inhaltlich differenzierte Aspekte wurden als induktive Un-

terkategorien ergänzt und direkt im Kodierleitfaden erfasst. Ankerbeispiele und Definitionen wur-

den abschließend als sogenannte Memos dokumentiert. Die Kommentarfunktion diente zudem der 

laufenden inhaltlichen Reflexion über Unschärfen, Mehrdeutigkeiten oder auffällige Leerstellen. 

Diese lassen sich in den detaillierten Ergebnislisten (s. Anhang 2) nachlesen. Abschließend wurden 

die kodierten Segmente kategorienweise exportiert, um für die systematische Auswertung in Kapi-

tel 5.2. genutzt zu werden. 

5.2. Ergebnisse und ethische Bewertung 

Der folgende Abschnitt fasst die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse strukturiert entlang der 

Oberkategorien zusammen. Die Oberkategorien wurden im Analyseprozess durch induktiv gebil-

dete Unterkategorien thematisch untergliedert. Zur besseren Übersichtlichkeit beschränkt sich die 

Darstellung der Auswertung auf die zweite Hierarchieebene der jeweiligen Unterkategorien. 

Im Folgenden werden diese Unterkategorien hinsichtlich thematischer Vollständigkeit, möglicher 

Leerstellen und des Konkretheitsgrads der Aussagen deskriptiv analysiert. Abschließend erfolgt für 

jede Anforderung eine ethische Gesamtbewertung anhand der zuvor herausgearbeiteten Bewer-

tungskriterien aus Kapitel 4.1. 



55 

 

5.2.1. Systemtransparenz 

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse sollte im Hinblick auf die Systemtransparenz analysiert wer-

den, wie Google die technische Funktionsweise der Suche beschreibt und wie verständlich und 

nachvollziehbar diese Darstellung ist. Im Laufe der Analyse konnten anhand der kodierten Passagen 

zwei induktive Unterkategorien gebildet werden. Die erste enthält Segmente, die Erklärungen zu 

Crawling-Verfahren und Googles Indizes enthalten und die zweite bezieht sich auf Erläuterungen 

zu Googles Rankingverfahren. Die detaillierten Ergebnislisten finden sich im Anhang 2.1.  

Deskriptive Analyse: Index-Aufbau (OK1.1.) 

In mehreren Segmenten erläutert Google den technischen Prozess des Crawlings und der Indizie-

rung von Websites. Es wird beschrieben, wie öffentliche Websites automatisiert erfasst und deren 

Inhalte zur Weiterverarbeitung in den Suchindex aufgenommen werden. Der Index umfasst laut 

Google „hunderte von Milliarden Websites“7 (Informationskompetenz, S. 1) und wird regelmäßig 

aktualisiert. Zur Veranschaulichung werden Alltagsvergleiche (z.B. „Index eines Fachbuchs“8) und 

Metaphern verwendet, was die Verständlichkeit erhöht. Auffällig ist, dass keine Informationen dazu 

gegeben werden, nach welchen konkreten Kriterien Websites von der Indizierung ausgeschlossen 

werden.  

Deskriptive Analyse: Ranking (OK1.2.) 

In den Dokumenten beschreibt Google verschiedene Faktoren, die das Ranking von Suchergebnis-

sen beeinflussen. Eine Personalisierung durch die Analyse des vorherigen Suchverhaltens, die Er-

mittlung des Suchkontextes (z.B. Ort, Sprache) und Definitionen von Relevanzbestimmung (Sach-

kenntnis, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit) bilden den Großteil der Beschreibungen. Die 

Darstellung erfolgt teilweise mit Anwendungsbeispielen, zum Beispiel das Anzeigen personalisier-

ter Suchergebnisse auf Basis eines vorherigem Interessensbekenntnisses (Informationsqualität, S. 

27). Google benennt explizit, dass weder ein perfektes Rankingsystem noch absolute Einigkeit über 

die Rankingkriterien existieren kann (Informationsqualität, S. 3). Genaue Gewichtungen oder spe-

zifische Kriterien werden jedoch nicht offengelegt. Auch mögliche algorithmische Verzerrungen, die 

durch das Rankingsystem entstehen können, werden nicht thematisiert.  

 

7 Eigene Übersetzung. Originalzitat: “hundreds of billions of webpages” (Informationskompetenz, S. 1) 

8 Eigene Übersetzung. Originalzitat: “like the index in the back of a book” (Indizierung_Crawling, S. 1) 
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Ethische Bewertung der Systemtransparenz 

Aus ethischer Perspektive ist  algorithmische Transparenz ein zentraler Bestandteil der Meinungs-

bildungsfreiheit, da nur auf dieser Grundlage eine reflektierte Nutzung der Suchergebnisse möglich 

ist (DEK, 2019, S. 169f.; Hoffmann et al., 2024, S. 209 s. Kapitel 4.1.1.). Google bemüht sich in den 

untersuchten Publikationen um eine verständliche Darstellung der Grundprinzipien der Indizierung 

und des Rankings. Diese Darstellungen bleiben jedoch auf einem oberflächlichen, selektierenden 

Niveau und vermeiden technische Details, wie zum Beispiel zur Gewichtung einzelner Rankingfak-

toren oder zu den konkreten Indizierungskriterien. Die wesentlichen Aspekte der ethischen Anfor-

derung – das Bereitstellen ausreichender Informationen über Reichweite, Funktionsweise, Daten-

grundlage und Datenauswertung (DEK, 2019, S. 169f.) – bleiben weitgehend unerfüllt. Auch eine 

explizite Auseinandersetzung mit Risiken algorithmischer Verzerrung findet nicht statt.  

Zwischenfazit 

Die Analyse zeigt, dass Google grundlegende Informationen zur Systemtransparenz bereitstellt, sich 

dabei aber auf selektive, stark vereinfachte Darstellungen beschränkt. Die tatsächlich kritischen As-

pekte (konkrete Ranking- und Indizierungskriterien sowie Risiken algorithmischer Verzerrungen) 

werden nicht thematisiert. Aus Sicht der ethischen Anforderungen an eine freie Meinungsbildung 

befindet sich die Systemtransparenz somit auf einem unzureichenden Niveau. 

5.2.2. Geschäftsmodelltransparenz 

Im Hinblick auf die Geschäftsmodelltransparenz war das Ziel der Analyse herauszufinden, inwiefern 

Google wirtschaftliche Interessen und deren Einfluss auf Suchergebnisse offenlegt. Anhand der ko-

dierten Passagen konnten zwei induktive Unterkategorien gebildet werden. Die erste Kategorie 

enthält Begründungen für Googles Geschäftsmodell, während die zweite Kategorie Prinzipien zum 

Umgang mit Werbung, wie etwaige Beeinflussung von Suchergebnissen, Transparenz, Kennzeich-

nung und Qualitätskontrollen für Werbung enthält. Die detaillierten Ergebnislisten finden sich im 

Anhang 2.2.  

Deskriptive Analyse: Gründe für Werbeschaltung (OK2.1.) 

Google beschreibt in mehreren Segmenten Werbung als zentrales Element ihres Geschäftsmodells. 

Die Finanzierung durch Werbung ermögliche es, die Suchdienste für Nutzende kostenlos bereitzu-

stellen (Werbung, S. 1). Gleichzeitig betont Google, dass trotz dieses wirtschaftlichen Interesses die 

Bedürfnisse der Nutzenden im Zentrum stünden, indem die geschaltete Werbung darauf ausgelegt 

sei, relevant und hilfreich zu sein (Ranking, S. 3). Unklar bleibt jedoch, inwiefern wirtschaftliche 
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Interessen darüber hinaus Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung der Dienste und Funktionen 

nehmen. Es findet sich keine kritische Reflexion potenzieller Konflikte zwischen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Interessen. 

Deskriptive Analyse: Prinzipien für Werbeschaltung (OK2.2.) 

Google betont, dass Werbung immer klar als solche gekennzeichnet werde und keinen Einfluss auf 

die organischen Suchergebnisse habe (Ranking, S. 3; Privatsphäre_Werbung, S. 1; Werbung, S. 2). 

Sie verweisen auf hohe Standards für Werbetreibende sowie auf eine eindeutige Trennung zwi-

schen Werbe- und Inhaltsbereich (Informationsqualität, S. 39; Werbung, S. 2). Es finden sich jedoch 

keine konkreten Angaben dazu, wie die Effektivität dieser Trennung, insbesondere für weniger me-

dienkompetente Nutzende, sichergestellt oder evaluiert wird.  

Ethische Bewertung der Geschäftsmodelltransparenz 

Aus Perspektive der ethischen Transparenzanforderungen bleibt Googles Darstellung des Ge-

schäftsmodells in wesentlichen Punkten unzureichend. Zwar wird die grundlegende Finanzierungs-

logik (kostenlose Nutzung gegen werbebasierte Suche) transparent kommuniziert. Es fehlen jedoch 

wichtige weiterführende Informationen, die ethisch notwendig wären. 

Insbesondere geht Google nicht darauf ein, welche konkreten Mechanismen sicherstellen, dass be-

zahlte Inhalte die Präsentation organischer Ergebnisse nicht beeinflussen. Die bloße Behauptung 

der Trennung von Werbung und organischer Suche genügt nicht den Anforderungen an Erklärbar-

keit und Nachvollziehbarkeit, wie sie in der Fachliteratur gefordert werden (Gasser & Thurmann, 

2007, S. 59; Rösch, 2021, S. 188). Zudem wurde bereits empirisch belegt, dass die Werbekennzeich-

nung der Google-Suche unzureichend ist (Lewandowski et al., 2018). Insgesamt verfehlt die Dar-

stellung die reflektierte Transparenz über strukturelle Machtasymmetrien, die aus dem Verfolgen 

wirtschaftlicher Interessen entstehen können. 

Zwischenfazit 

Googles Erläuterungen zur eigenen Werbepraxis erfüllen grundlegende Transparenzanforderungen 

auf deklarativer Ebene, genügen jedoch nicht den ermittelten ethischen Standards. Die Risiken wirt-

schaftlich motivierter Einflussnahme auf Suchergebnisse bleiben unbeachtet. Auch das Fehlen kon-

kreter Maßnahmen zur Aufklärung über Microtargeting zeigt, dass ethisch notwendige Selbstver-

pflichtungen bislang nicht ausreichend entwickelt oder verfolgt werden. Eine ethisch ausreichende 

Geschäftsmodelltransparenz im Sinne freier Meinungsbildung liegt daher nicht vor. 
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5.2.3. Datenschutz / Privatsphäre 

Im Zentrum dieser Analyse steht die Frage, welche Datenschutzprinzipien Google kommuniziert 

und welche konkreten Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre genannt werden. Anhand der ko-

dierten Passagen konnten drei induktive Unterkategorien gebildet werden. Die erste thematisiert 

Transparenzmaßnahmen, die zweite Kontroll- und Zugriffsmöglichkeiten für Nutzende und die 

dritte enthält Aussagen zu Googles Datenschutzprinzipien und Selbstverständnis. Die detaillierten 

Ergebnislisten finden sich im Anhang 2.3. 

Deskriptive Analyse: Transparenzmaßnahmen (OK3.1.) 

Google erläutert in mehreren Publikationen, allen voran ihrer Datenschutzerklärung, welche Arten 

personenbezogener Daten erhoben und verarbeitet werden. Die Erklärungen sind sprachlich nied-

rigschwellig gehalten und beinhalten viele Anwendungsbeispiele (z.B. Gesundheitsdaten, Standort-

daten, Geräteeinstellungen). Außerdem werden Zwecke der Datennutzung dargestellt, beispiels-

weise für Produktempfehlungen (Datenschutzerklärung, S. 7), Sicherheit oder Dienstverbesserung 

(Datenschutzerklärung, S. 9). Angaben zur Dauer der Datenspeicherung und zu Aufbewahrungsfris-

ten sind teilweise enthalten (Datenschutzerklärung, S. 19). Zentrale Aspekte der Datenverarbeitung 

bleiben jedoch unklar, zum Beispiel wie genau bestimmte Datenkategorien (z.B. sensible Gesund-

heits- oder Kommunikationsdaten) technisch verarbeitet oder kategorisiert werden. Auch die Rolle 

von Drittanbieter:innen und Dienstleister:innen wird zwar benannt, aber nicht im Detail beschrie-

ben. 

Deskriptive Analyse: Kontroll- und Zugriffsmöglichkeiten (OK3.2.) 

Google verweist auf eine Reihe technischer Tools und Einstellungen, mit denen Nutzende ihre Da-

ten einsehen, löschen oder exportieren können. Dazu gehören unter anderem Meine Aktivitäten 

(Datenschutzerklärung, S. 12), Mein Anzeigen-Center (Datenschutzerklärung, S. 24) sowie Lösch-

funktionen für bestimmte Dienste (Datenschutzerklärung, S. 13). Besonders hervorgehoben wird 

die Möglichkeit, personalisierte Werbung vollständig auszuschalten (Privatsphäre_Werbung, S. 3). 

Die Steuerungsfunktionen sind breit aufgestellt, ihre Auffindbarkeit und tatsächliche Nutzung wer-

den jedoch nicht thematisiert.  

Deskriptive Analyse: Datenschutzprinzipien (OK3.3.) 

Google positioniert sich in den analysierten Publikationen als ein Unternehmen mit hohen Daten-

schutzstandards: Sie „setzen alles daran, Ihre Daten zu schützen und zu gewährleisten, dass Sie die 

Kontrolle darüber behalten“ (Datenschutzerklärung, S. 1). Wiederholt betont werden Prinzipien wie 
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Sicherheit, Nutzendenkontrolle, Autonomie und der Schutz sensibler Informationen. Besonders he-

ben sie hervor, dass keine personenbezogenen Daten an Werbetreibende verkauft (Pri-

vatsphäre_Werbung, S. 1) und keine personalisierte Werbung auf Grundlage von Inhalten aus pri-

vaten Diensten wie Google Drive oder Gmail angezeigt werden (Datenschutzerklärung, S. 7). Au-

ßerdem wird darauf eingegangen, dass sensible personenbezogene Daten nicht zur Werbeperso-

nalisierung verwendet werden (Datenschutzerklärung, S. 7). Diese Aussagen erscheinen deutlich 

formuliert und richten sich explizit gegen häufig geäußerte Datenschutzbedenken. Eine Prüfung, ob 

und wie diese Prinzipien technisch gewährleistet oder durch Dritte (z.B. externe Kontrollinstanzen) 

überprüft werden, findet sich jedoch nicht. Auch fehlt eine Darstellung, wie sensible personenbe-

zogene Daten technisch identifiziert und von der Verarbeitung ausgeschlossen werden. 

Ethische Bewertung des Datenschutzes / der Privatsphäre 

Die beschriebenen Prinzipien zur Datennutzung für Werbezwecke entsprechen auf den ersten Blick 

zentralen ethischen Standards, die im Kapitel 4.1.2. herausgearbeitet wurden: Sie benennen den 

Schutz besonders sensibler Daten und widersprechen gezielt dem Datenverkauf. Das sind zunächst 

positive und notwendige Grundsätze. Doch bei näherer Betrachtung bleiben diese Prinzipien teils 

unverbindlich und unkonkret. Ein besonders kritischer Punkt ist der Umgang mit voreingestellten 

Standardoptionen (Default Settings): Google bietet zwar viele Kontrollmöglichkeiten zur Deaktivie-

rung personalisierter Werbung oder zum Löschen von Aktivitätsdaten, jedoch sind nahezu alle da-

tenschutzerhöhenden Einstellungen standardmäßig deaktiviert. Das Unternehmen präsentiert sich 

öffentlich als datenschutzfreundlich, delegiert die Verantwortung für tatsächlichen Schutz aber 

vollständig an die Nutzenden. Diese müssen aktiv widersprechen, anstatt aktiv zustimmen zu müs-

sen, was den Ansprüchen an das Privacy by Default-Konzept nicht gerecht wird. Wer datenschutz-

freundliche Werte kommuniziert, sollte diese auch standardmäßig umsetzen.  

Ein weiterer kritischer Aspekt betrifft die subjektive und vage Definition personenbezogener Daten: 

„Wenn Sie in einem Google-Konto angemeldet sind, erheben wir auch Daten, die wir in Ihrem 

Google-Konto speichern und als personenbezogene Daten erachten“ (Datenschutzerklärung, S. 3). 

Die Formulierung, Google erachte bestimmte Daten als personenbezogen, ist unscharf und belie-

big. Es fehlt eine klare Erläuterung, welche Daten konkret gemeint sind und nach welchen Kriterien 

die Einstufung erfolgt. Zudem finden sich keine Hinweise auf externe Kontrolle oder Rechenschafts-

strukturen, um die Einhaltung der formulierten Datenschutzprinzipien zu überprüfen. Ohne diese 

Kontrollmechanismen verbleibt die Selbstbeschreibung Googles im Rahmen freiwilliger Selbstver-

pflichtung ohne institutionelle Verbindlichkeit. 
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Zwischenfazit 

Google präsentiert sich als Unternehmen mit einem starken Selbstverständnis zum Datenschutz 

und formuliert verbindliche Grundsätze zur Werbedatennutzung. Diese beinhalten wichtige Schutz-

versprechen, insbesondere im Hinblick auf sensible Daten und private Inhalte. Doch ohne Angaben 

zur technischen Umsetzung oder zu Kontrollmechanismen bleiben diese Versprechen ethisch gese-

hen nicht verifizierbar. Damit sind sie zwar ein Schritt in die richtige Richtung, genügen aber nicht 

den Anforderungen an überprüfbare Rechenschaft, informationelle Selbstbestimmung und Privacy 

by Default. 

5.2.4. Informationelle Vielfalt 

Die Analyse zielte darauf ab herauszufinden, welche Maßnahmen Google beschreibt, um eine viel-

fältige und tendenzfreie Informationsversorgung sicherzustellen. Die kodierten Segmente gliedern 

sich in zwei Unterkategorien: Zum einen in Aussagen zu konkreten Maßnahmen zur Vielfaltssiche-

rung und zum anderen in Passagen, in denen Google ihr Selbstverständnis im Hinblick auf Ergebnis-

darstellung und Meinungsvielfalt darstellt. Die detaillierten Ergebnislisten finden sich im Anhang 

2.4. 

Deskriptive Analyse: Maßnahmen zur Vielfaltssicherung (OK4.1.) 

Google beschreibt verschiedene Maßnahmen, die darauf abzielen, vielfältige Perspektiven in den 

Suchergebnissen zu gewährleisten. Dazu zählen unter anderem eine gleichberechtigte Behandlung 

unterschiedlicher Websites (Informationsqualität, S. 32), spezielle Darstellungsoptionen für Nach-

richteninhalte (Informationsqualität, S. 31) sowie Funktionen zum Anzeigenlassen mehrerer Per-

spektiven in Form von strukturierten Infoboxen oder Kontexthinweisen (Informationskompetenz, 

S. 2). Die zugrundeliegenden Kriterien zur Auswahl der unterschiedlichen Perspektiven werden je-

doch nicht näher erläutert. Es bleibt zudem unklar, ob und wie Pluralität gewichtet wird oder ob 

Mechanismen existieren, um die Auswirkungen algorithmischer Verzerrungen zu verhindern. 

Deskriptive Analyse: Selbstverständnis / Ziele (OK4.2.) 

Google stellt sich selbst nicht als kuratierenden Akteur, sondern als technischen Informationsver-

mittler dar. Ihr Ziel sei es, „die Informationen dieser Welt zu organisieren und allgemein zugänglich 

und nutzbar zu machen“ (Informationsqualität, S. 4). Das Verfolgen einer politischen oder inhaltli-

chen Agenda wird explizit verneint (Ranking, S. 2). Gleichzeitig betont Google, dass Algorithmen auf 

Qualität, Relevanz und Verlässlichkeit ausgerichtet seien, was jedoch Kriterien sind, deren Bestim-

mung eine moralische Entscheidung voraussetzen. Auch wenn sich Google ihrer Verantwortung im 
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Hinblick auf gesellschaftliche Interessen bewusst zu sein scheint: „Es gilt, die schwierige Balance 

zwischen dem ungehinderten Informationsfluss und […] gesellschaftlichen Interessen zu wahren“ 

(Informationsqualität, S. 4), findet trotzdem keine Reflexion darüber statt, wie genau die genannten 

Maßnahmen zu systematischer Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit bestimmter Perspektiven führen 

könnten. Die Filterblasen-Theorie wird in einem Segment adressiert und dabei relativiert, da keine 

sensiblen personenbezogenen Daten zur Personalisierung verwendet würden (Ranking, S. 4).  

Ethische Bewertung der informationellen Vielfalt 

Die in Kapitel 4.1.3. herausgearbeiteten ethischen Anforderungen an informationelle Vielfalt bein-

halten nicht nur die Förderung pluralistischer Inhalte, sondern auch die Vermeidung systematischer 

Ausschlüsse, indem unterrepräsentierte Stimmen gezielt gefördert werden (DEK, 2019, S. 167, 

208). Googles Darstellung lässt zwar erkennen, dass das Unternehmen sich um Vielfalt bemüht, 

jedoch ist die zugrundeliegende Logik recht technokratisch: Vielfalt wird mehr als Funktion von Re-

levanz verstanden und nicht als bewusste Förderung pluraler Öffentlichkeiten.  

Ein besonders kritischer Punkt ist die mangelnde Transparenz der Auswahlkriterien für perspektiv-

erweiternde Inhalte. Google gibt nicht an, wie genau eine thematische Ausgewogenheit systema-

tisch sichergestellt wird. Zudem bleibt unbeachtet, dass algorithmische Selektionsmechanismen 

selbst eine Form redaktioneller Arbeit darstellen, auch wenn sie nicht durch menschliche Steuerung 

erfolgen.  

Das wiederholte Selbstbild als rein technisch agierender Informationsvermittler enthebt Google der 

aktiven Verantwortung, die öffentliche Meinungsbildung mitzugestalten. Bereits im Rahmen der 

Materialrecherche offenbarte sich diese Leerstelle deutlich: Trotz gezielter Recherchen ließ sich 

keine Google-Publikation identifizieren, die die ethische Anforderung der informationellen Vielfalt 

explizit adressiert (s. Kapitel 5.1.1.). Allein dieser Umstand verdeutlicht, dass Google das Thema 

nicht proaktiv kommuniziert, was aus ethischer Sicht mindestens als unterlassene Verantwortungs-

übernahme zu werten ist.  

Vor dem Hintergrund der ethischen Anforderung bleibt Googles Darstellung unterkomplex. Vielfalt 

wird als technisch impliziert kommuniziert, nicht als ethisches Ziel. Die Relativierung der Filterbla-

sen-Theorie ohne evidenzbasierte Belege oder Hinweise auf empirische Prüfverfahren erscheint 

zudem unzureichend, insbesondere im Hinblick auf die damit einhergehenden Risiken der Ein-

schränkung der Informationsvielfalt. 

Zwischenfazit 
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Google beschreibt technische Maßnahmen zur Sicherung informationeller Vielfalt, verweist jedoch 

auf eine algorithmische Perspektive, die Vielfalt als Ergebnis der Relevanzbewertung versteht. Die 

fehlende Transparenz über Auswahlkriterien, die Nichtberücksichtigung der Auswirkungen algo-

rithmischer Verzerrungen und das Selbstverständnis als Informationsvermittler genügen den ethi-

schen Mindestanforderungen nicht. Google übernimmt damit keine aktive Verantwortung für die 

gesellschaftlichen Auswirkungen algorithmischer Sichtbarkeit, was im Kontext der freien Meinungs-

bildung eine gravierende ethische Leerstelle darstellt. 

5.2.5. Informationsqualität  

Diese Analyse untersucht, welche Kriterien und Verfahren Google zur Sicherung der inhaltlichen 

Qualität von Suchergebnissen benennt. Die kodierten Segmente lassen sich vier Unterkategorien 

zuordnen: Aussagen zu Qualitätskriterien, zur Förderung der Informationskompetenz von Nutzen-

den, zu Sicherungsverfahren der Informationsqualität sowie zur Formulierung und Durchsetzung 

eigener Inhaltsrichtlinien. Die detaillierten Ergebnislisten finden sich im Anhang 2.5. 

Deskriptive Analyse: Qualitätskriterien (OK5.1.) 

Google benennt mehrere Qualitätskriterien, anhand derer Inhalte bewertet und in den Suchergeb-

nissen priorisiert werden. Besonders betont werden Erfahrung, Sachkenntnis, Zuverlässigkeit und 

Vertrauenswürdigkeit, bekannt als E-E-A-T-Kriterien: Experience, Expertise, Authoritativeness, 

Trustworthiness (Informationsqualität, S. 27; Ranking, S. 3). Diese Kriterien fließen sowohl in die 

algorithmische Bewertung als auch in die manuelle Überprüfung durch sogenannte Search Quality 

Raters ein. Obwohl diese Kriterien grundsätzlich transparent kommuniziert werden (u.a. durch die 

öffentlich zugänglichen Search Quality Evaluator Guidelines), bleiben die konkrete Gewichtung der 

einzelnen Faktoren und die Operationalisierung im Ranking-Prozess weitgehend unklar.  

Deskriptive Analyse: Förderung von Informationskompetenz der Nutzenden (OK5.2.) 

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen setzt Google auf eine Reihe von Funktionen, die 

darauf ausgerichtet sind, die Informationskompetenzen der Nutzenden zu fördern und sie in ihrer 

Autonomie zu stärken. Darunter finden sich unter anderem Kontextinformationen zu Suchergeb-

nissen (Informationskompetenz, S. 1; Informationsqualität, S. 30) und Fact-Checking Artikel (Infor-

mationskompetenz, S. 2; Informationsqualität, S. 31). Diese Maßnahmen und Funktionen sollen 

Nutzende befähigen, die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten selbst besser einschätzen zu können 

(Informationsqualität, S. 30). Unklar bleibt, wie prominent diese Funktionen angezeigt werden und 

wie wirksam sie tatsächlich sind.  
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Deskriptive Analyse: Sicherungsverfahren für Informationsqualität (OK5.3.) 

Google beschreibt zudem ausführlich, wie potenziell schädliche Inhalte erkannt und behandelt wer-

den. Es kommen dabei sowohl automatisierte Erkennungssysteme als auch menschliche Prüfpro-

zesse zum Einsatz (Informationsqualität, S. 16f.). Für besonders sensible Themen (Gesundheit, Fi-

nanzen und Politik) gelten verschärfte Anforderungen (Informationsqualität, S. 28). Inhalte, die 

Googles Richtlinien verletzen, können auch ohne rechtliche Grundlage entfernt oder im Ranking 

herabgestuft werden (Informationsqualität, S. 35). Die genauen Kriterien für eine Herabstufung 

oder Löschung bleiben jedoch nur grob umrissen. Es wird demnach nicht transparent dargestellt, 

wie zwischen berechtigter Meinungsäußerung und problematischem Inhalt unterschieden wird. 

Deskriptive Analyse: Inhaltliche Richtlinien (OK5.4.) 

Google verweist auf eigene Inhaltsrichtlinien, die fortlaufend aktualisiert und mit Hilfe externer 

Fachleute entwickelt werden (Informationsqualität, S. 42). Google betont, dass diese Richtlinien 

transparent und nachvollziehbar sein sollen (Informationsqualität, S. 13, 33). Auch wird themati-

siert, wie die automatisierten Systeme geprüft und regelmäßig angepasst werden. Es bleibt jedoch 

unklar, wie transparent diese Richtlinien tatsächlich in die Suchergebnisse überführt werden, also 

wie Nutzende erkennen können, auf welcher Bewertungsgrundlage ein bestimmtes Ergebnis er-

scheint oder nicht. 

Ethische Bewertung der Informationsqualität 

Die ethischen Anforderungen an die Sicherung von Informationsqualität zielt gemäß Kapitel 4.1.4. 

primär darauf ab, eine auf Wahrheit basierende Informationsgrundlage zu schaffen (Rösch, 2020, 

S. 157ff.). Googles Darstellung zur Sicherung der Informationsqualität erfüllt die ethische Anforde-

rung nur in Teilen. Zwar benennen sie in mehreren Dokumenten ihre Qualitätskriterien und verwei-

sen auf die öffentlich zugängliche Bewertungsrichtlinie, die konkrete Anwendung dieser Kriterien 

im Ranking-Prozess bleibt jedoch intransparent. Es wird nicht offengelegt, wie stark die einzelnen 

Faktoren gewichtet werden oder welche Relevanz sie je nach Themenfeld haben.  

Auch in Bezug auf Eingriffe in die Sichtbarkeit zeigt sich eine ethische Problematik. Google be-

schreibt, dass potenziell schädliche Inhalte entfernt oder herabgestuft werden können, auch ohne, 

dass ein rechtlicher Verstoß vorliegt. Ein solcher Eingriff sollte nachvollziehbar und überprüfbar be-

gründet werden, vor allem, wenn daraus Sichtbarkeitseingriffe resultieren, was jedoch nicht der 

Fall ist. Zudem fehlen Angaben zu Fehleranfälligkeit oder etwaigen Beschwerdemechanismen.  
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Zusätzlich bleibt intransparent, wer konkret über die inhaltlichen Richtlinien entscheidet. Zwar be-

tont Google, dass Fachleute in die Weiterentwicklung einbezogen würden, jedoch gibt es keine In-

formationen zur institutionellen Unabhängigkeit, Pluralität oder demokratischen Legitimation die-

ser Beteiligten. Die Standards für Inhaltsbewertung sind damit unternehmensintern definiert und 

nicht Gegenstand einer unabhängigen oder öffentlichen Kontrolle. Aus ethischer Sicht ist es als 

höchstproblematisch einzustufen, wenn private Plattformen gleichzeitig Regelsetzer, Ausführer 

und Richter über öffentliche Diskurse sind, ohne dass eine externe Überprüfung erfolgt.  

Besonders kritisch ist schließlich die sprachliche Selbstpositionierung Googles. Das Unternehmen 

präsentiert sich wiederholt als Garantieinstanz für hochwertige Inhalte, ohne mögliche Bewer-

tungsfehler und die eigene Verantwortung zu reflektieren. Exemplarisch zeigt dies die Aussage: 

„Andererseits ist nicht jeder Inhalt empfehlenswert – und wir sind auch nicht dazu verpflichtet, 

jeglichen Inhalt zu empfehlen“ (Informationsqualität, S. 35). Diese Formulierung suggeriert, dass 

Sichtbarkeit mit Empfehlung gleichgesetzt werden könne, was im Kontext einer Suchmaschine mit 

Monopolstellung nicht haltbar ist. Die bloße Nicht-Empfehlung kann in der Praxis zu vollständiger 

Unsichtbarkeit führen (s. Kapitel 3.2.1.). Die Verantwortung für Sichtbarkeit wird damit abgestrit-

ten, obwohl gerade hier der zentrale Hebel für eine freie Meinungsbildung liegt. Zudem bleibt kon-

stant unklar, was unter nicht empfehlenswerten Inhalten verstanden wird, was ethisch nicht tragbar 

ist, wenn daraus Sichtbarkeitseingriffe resultieren.  

Zwischenfazit 

Google vermittelt in seinen Publikationen ein umfassendes System zur Sicherung der Informations-

qualität, das sich auf inhaltliche Richtlinien und mitunter technische Durchsetzungsverfahren 

stützt. Die dargestellten Maßnahmen wirken kohärent und vertrauensbildend. Gleichzeitig werden 

zentrale ethische Anforderungen nicht ausreichend erfüllt. Insbesondere die Intransparenz der Ge-

wichtung, die fehlende Prüfung auf Verhältnismäßigkeit bei Eingriffen, sowie das Fehlen unabhän-

giger, pluraler und legitimierter Entscheidungsinstanzen stellen deutliche ethische Defizite dar. Dar-

über hinaus ist die Selbstbeschreibung Googles als vertrauenswürdige Instanz problematisch, wenn 

sie mit einer Abwehr jeglicher Verantwortung für Sichtbarkeit einhergeht. Aus ethischer Perspek-

tive bleibt Googles Umgang mit Informationsqualität damit ethisch unzureichend.  

5.3. Zusammenfassende Gesamtbewertung 

Die qualitative Inhaltsanalyse ergibt über alle untersuchten ethischen Anforderungskategorien hin-

weg ein ambivalentes Gesamtbild. Während Google in einzelnen Bereichen (insbesondere beim 

Datenschutz und bei der Darstellung von Qualitätskriterien) um eine transparente Kommunikation 
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bemüht ist und eine Reihe an unternehmensinternen Prinzipien sichtbar macht, erfüllt keine Kate-

gorie vollständig die ethischen Anforderungen. Stattdessen zeigen sich übergreifend wiederkeh-

rende Muster, die auf strukturelle Schwächen im Umgang mit ethischer Verantwortung hinweisen. 

Diese werden im Folgenden auf Metaebene zusammenfassend herausgearbeitet. 

In mehreren Bereichen wird zwar deklaratorisch Transparenz behauptet, zum Beispiel durch ver-

ständlich formulierte Prinzipien oder öffentlich zugängliche Dokumente. Diese Transparenz bleibt 

jedoch meist selektiv und unzureichend, da zentrale technische Details und Bewertungslogiken 

nicht offengelegt werden. Das betrifft insbesondere die Gewichtung einzelner Rankingfaktoren und 

die Kriterien zur Entfernung oder Herabstufung problematischer Inhalte.  

Ein weiteres strukturelles Defizit liegt in der fehlenden externen Kontrolle. In keinem der unter-

suchten Themenfelder wurden Hinweise auf unabhängige Prüfverfahren, plural zusammengesetzte 

Kontrollinstanzen oder transparente Rechenschaftsstrukturen gefunden. Stattdessen bleiben die 

kommunizierten Selbstverpflichtungen unternehmensintern, ohne durch die Legitimation Dritter 

abgesichert zu sein. 

Auffällig ist außerdem, dass Google in ihren Publikationen weitgehend auf eine kritische Selbstref-

lexion verzichtet und die Themenfelder der ethischen Anforderungen stattdessen aus einer weit-

gehend technokratischen Perspektive betrachtet. Gesellschaftlich relevante Aspekte wie Macht-

asymmetrien oder die gezielte Förderung pluraler Öffentlichkeiten werden nicht reflektiert. Beson-

ders deutlich wird das in den Themenbereichen, in denen keine rechtliche Transparenzverpflich-

tung besteht, wie beispielsweise bei der informationellen Vielfalt oder bei der Frage, nach welchen 

Maßstäben problematische Inhalte gefiltert werden. Die Verantwortung für mögliche gesellschaft-

liche Auswirkungen der algorithmischen Steuerung wird größtenteils nicht aktiv übernommen. 

Stattdessen positioniert sich das Unternehmen im Gesamtbild als rein technischer Informations-

vermittler und entzieht sich damit der notwendigen Auseinandersetzung mit seiner Rolle im Kon-

text öffentlicher Meinungsbildung. 

Hier wird der Mehrwert einer ethischen Betrachtung sichtbar: Ethik zielt, im Gegensatz zum Recht, 

nicht lediglich auf die Einhaltung bestehender Gesetze (Legalität), sondern auf die Bewertung des 

Handelns anhand moralischer Prinzipien (Legitimität), die über die geltenden Regelungen hinaus-

gehen. Wie bereits in Kapitel 2.1.1. erläutert, geht es bei der ethischen Reflexion darum, Lücken 

zwischen rechtlich normierten Standards und gesellschaftlich anerkannten moralischen Anforde-

rungen sichtbar zu machen. In der vorliegenden Analyse zeigt sich, dass Googles Prinzipien insbe-

sondere in den Bereichen mangelhaft bleibt, in denen keine rechtliche Regulierung besteht. In 
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Feldern, die eine freiwillige moralische Regulierung erfordern, etwa bei der Vielfaltssicherung oder 

der Geschäftsmodelltransparenz, bleiben die Ausführungen oberflächlich, unverbindlich und stra-

tegisch selektiv. Insgesamt entsteht so ein Gesamtbild selektiver ethischer Verantwortung: Wäh-

rend Google in rechtlich regulierten Bereichen Bemühungen um Transparenz und Prinzipientreue 

zeigt, bleibt das Engagement in moralisch anspruchsvolleren Feldern oberflächlich und unverbind-

lich. Gerade dort, wo eine explizite ethische Positionierung ohne rechtlichen Zwang notwendig 

wäre, fehlt es an Tiefe, Selbstkritik und überprüfbarer Verantwortungsübernahme. 

Auf Basis dieser Ergebnisse lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen formulieren, die dazu 

beitragen können, bestehende Defizite zu beseitigen und Googles Umgang mit ethischer Verant-

wortung im Kontext freier Meinungsbildung zu verbessern. 

5.4. Handlungsempfehlungen 

Im folgenden Abschnitt werden diese Empfehlungen systematisch entlang der fünf analysierten 

ethischen Anforderungskategorien dargestellt. 

Systemtransparenz 

Google sollte nicht nur oberflächliche Funktionsbeschreibungen bereitstellen, sondern auch die da-

hinterliegenden algorithmischen Entscheidungslogiken offenlegen. Vor allem die Gewichtung von 

Rankingfaktoren und die konkreten Indizierungskriterien sollten transparent gemacht werden. Ver-

ständliche und einfach gehaltene Transparenzberichte wären wichtig, um den Nutzenden eine in-

formierte Risikoeinschätzung der Systeme zu ermöglichen. 

Geschäftsmodelltransparenz 

Das Unternehmen sollte zudem öffentlich reflektieren, wie wirtschaftliche Interessen die Google-

Suche beeinflussen. Es bedarf außerdem konkreter Maßnahmen, um die Wirksamkeit von Werbe-

kennzeichnungen zu evaluieren. Darüber hinaus sollte Google aktiv über potenzielles Microtarge-

ting und das damit einhergehende Risiko der Meinungsmanipulation informieren. Auch über mög-

liche Alternativen zur werbebasierten Finanzierung sollte diskutiert werden. 

Datenschutz / Privatsphäre 

Google sollte datenschutzfreundliche Voreinstellungen standardmäßig aktivieren, anstatt die Ver-

antwortung an die Nutzenden zu delegieren. Zudem ist eine transparente Definition, welche Daten 

Google als personenbezogen erachtet und nach welchen Kriterien die Kategorisierung dieser er-

folgt, zwingend erforderlich. Außerdem sollten unabhängige Kontrollinstanzen, die die Einhaltung 

der eigenen Datenschutzprinzipien regelmäßig überprüfen, eingerichtet werden. 
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Informationelle Vielfalt 

Das Unternehmen sollte aktiv dokumentieren, welche konkreten Maßnahmen (einschließlich der 

Auswahlkriterien) zur Sicherung perspektivischer Inhalte ergriffen werden. Eine bewusste Förde-

rung marginalisierter oder unterrepräsentierter Stimmen, um die Effekte der algorithmischen Ver-

zerrung zu mindern, ist zudem ebenso erforderlich wie eine kritische und umfangreiche Auseinan-

dersetzung mit der eigenen Rolle innerhalb der öffentlichen Meinungsbildung.  

Informationsqualität 

Die von Google definierten Qualitätskriterien sollten im Hinblick auf die Gewichtung und Spezifizie-

rung für bestimmte Themenbereiche nachvollziehbar offengelegt werden. Entscheidungsprozesse 

über Entfernung oder Herabstufung von Inhalten sollten zudem umfangreich dokumentiert und 

überprüfbar sein sowie mit Beschwerdemechanismen ausgestattet werden. Insbesondere bei kont-

roversen Inhalten bedarf es pluraler Entscheidungsinstanzen und klarer Begriffsdefinitionen, bei-

spielsweise was exakt unter schädlich verstanden wird. Zusätzlich sollte Google seine Verantwor-

tung in Bezug auf die Sichtbarkeit von Inhalten offen anerkennen, anstatt diese über den Begriff 

der Nicht-Empfehlung zu relativieren. 

Allgemeine Empfehlungen 

Abschließend zeigt sich, dass die analysierten Google-Publikationen ethische Selbstverpflichtungen 

zwar in Teilen artikulieren, diese jedoch häufig auf deklarativer Ebene verbleiben. Das Selbstver-

ständnis eines technisch agierenden Informationsvermittlers steht permanent der tatsächlichen 

Rolle als gesellschaftlich verantwortlicher Akteur innerhalb der öffentlichen Meinungsbildung ge-

genüber. Die hier abgeleiteten Empfehlungen zielen daher nicht nur auf punktuelle Verbesserun-

gen einzelner Transparenz- oder Kontrollmechanismen. Sie sollen stattdessen hervorheben, dass 

Google generell systematisch und überprüfbar Verantwortung übernehmen muss. Hierfür sollte 

eine ethisch fundierte Unternehmenskultur etabliert werden, die ethische Leitlinien nicht nur be-

nennt, sondern institutionell absichert, kritisch reflektiert und in konkrete Rechenschaftsstrukturen 

überführt. Nur so kann die strukturelle Macht, die Google als Monopolist über den Informationszu-

gang und die öffentliche Meinungsbildung besitzt, in den Dienst einer demokratischen Öffentlich-

keit gestellt werden.  



68 

 

6. Fazit und Ausblick 

In diesem abschließenden Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst 

und die Forschungsfrage beantwortet. Außerdem erfolgt eine kritische Reflexion der methodischen 

Herangehensweise sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsperspektiven.  

6.1. Überblick der zentralen Erkenntnisse 

In dieser Bachelorarbeit wurde herausgearbeitet, welche ethischen Anforderungen sich an einen 

freien Meinungsbildungsprozess stellen und inwiefern Google diesen Anforderungen in ihren öf-

fentlich kommunizierten Unternehmensprinzipien gerecht wird. Die Analyse folgte einem klar 

strukturierten Aufbau, bei dem interdisziplinäre Perspektiven zusammengeführt wurden. 

In Kapitel 2 wurden die theoretischen und ethischen Grundlagen gelegt, insbesondere durch die 

Definition zentraler Begriffe wie Werte, Meinungsbildung, Autonomie und Freiheit sowie durch die 

Unterscheidung der verschiedenen Ebenen ethischer Reflexion (normativ, verantwortungsethisch, 

angewandt und deskriptiv). Dabei wurde deutlich, dass eine freie Meinungsbildung auf der Grund-

lage von einem chancengleichen Zugang zu vielfältigen und qualitativ hochwertigen Informationen 

basiert. Die freie Meinungsbildung ist nicht nur ein individuelles Recht, sondern auch ein strukturell 

abzusichernder gesellschaftlicher Prozess. 

Kapitel 3 zeigte auf, welche Rolle Suchmaschinen im Prozess der Meinungsbildung spielen. Sie agie-

ren als Informationsintermediäre mit erheblicher struktureller Macht, vor allem durch ihre Indizie-

rungs- und Rankingverfahren. Die Analyse machte deutlich, dass die Darstellung der Suchergeb-

nisse nicht neutral erfolgt, sondern durch wirtschaftliche Interessen, algorithmische Verzerrungen 

und Personalisierungsmechanismen geprägt ist. Das birgt Risiken für die Vielfalt, Qualität und Chan-

cengleichheit des Informationszugangs, die allesamt zentrale Voraussetzungen für eine freie Mei-

nungsbildung darstellen. 

In Kapitel 4 wurden auf Basis der zuvor erarbeiteten Problemfelder konkrete ethische Anforderun-

gen an Suchmaschinenanbieter abgeleitet. Dazu zählen die Transparenz, Erklärbarkeit und Nach-

vollziehbarkeit der Suchsysteme und des wirtschaftlichen Interesses, Datenschutz und Pri-

vatsphäre, informationelle Vielfalt und Informationsqualität. Diese wurden zusammen mit den zu-

grundeliegenden moralischen Werten Freiheit, Gleichbehandlung, Privatheit und Wahrheit syste-

matisch in ein Wertetableau überführt, das als Bewertungsgrundlage für die Analyse der Google-

Publikationen diente. 
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Die Gegenüberstellung in Kapitel 5 ergab, dass Google zwar in vielen Punkten bemüht ist, ethisch 

verantwortungsvoll zu handeln, sich dabei aber vor allem auf bereits rechtlich regulierte Themen-

komplexe bezieht. Während Themen wie Datenschutz und Qualitätssicherung detailliert behandelt 

werden, bleiben Fragen nach informationeller Vielfalt oder genereller gesellschaftlicher Verantwor-

tung unzureichend beantwortet. Besonders deutlich wird diese Diskrepanz im Bereich der Ergeb-

nispräsentation bei der Frage, inwiefern wirtschaftliche Interessen die Ergebnisdarstellung und Sys-

temdesignentscheidungen beeinflussen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Suchmaschinen für die digitale Informationslandschaft unver-

zichtbar geworden sind. Gleichzeitig tragen sie eine große gesellschaftliche Verantwortung, die 

über bloße rechtliche Konformität hinausgeht. Die ethischen Anforderungen an eine freie Mei-

nungsbildung werden derzeit nur unzureichend erfüllt. 

6.2. Beantwortung der Forschungsfrage 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete: 

Inwiefern stimmen die ethischen Anforderungen für die Gewährleistung einer freien Meinungsbil-

dung der Google-Nutzenden mit den unternehmenseigenen Prinzipien überein? 

Diese Frage lässt sich mit einem differenzierten nur teilweise beantworten. Während sich einige 

Anforderungen, wie beispielsweise die inhaltliche Qualitätssicherung oder der Schutz personenbe-

zogener Daten, durchaus in den Google-Prinzipien wiederfinden, bleiben andere zentrale Anforde-

rungen, wie Transparenz und informationelle Vielfalt, unzureichend beantwortet oder zu unkonk-

ret. Die identifizierte Lücke zwischen ethischem Anspruch und tatsächlichen Unternehmensprinzi-

pien ist nicht nur theoretisch problematisch, sondern hat konkrete Auswirkungen auf den grund-

rechtlich geschützten Prozess der freien Meinungsbildung. 

6.3. Kritische Reflexion und Forschungsperspektiven 

Diese Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse, sind jedoch auch mit einigen begrenzenden Fakto-

ren verbunden, die es in einer Reflexion zu berücksichtigen gilt. Ein zentrales methodisches Limit 

besteht darin, dass sich die Analyse ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Google-Publikationen 

stützt. Interne Dokumente oder nicht veröffentlichte Informationen konnten nicht einbezogen wer-

den. Damit bleibt ein wesentlicher Teil der tatsächlichen Umsetzung ethischer Prinzipien im Ver-

borgenen, was wiederum genau das strukturelle Problem unterstreicht, das in dieser Arbeit kriti-

siert wurde: Mangelnde Transparenz. 
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Zudem war die analysierte Materialbasis vergleichsweise gering. Die ausgewählten Dokumente lie-

fern zwar aufschlussreiche Hinweise darauf, wie sich Google ethisch positioniert, sie erlauben aber 

keine umfassenden Aussagen über die gesamte Unternehmenskommunikation. Ziel war daher 

keine Vollständigkeit, sondern eine exemplarische, theoriegeleitete Auseinandersetzung mit rele-

vanten Selbstdarstellungen. 

Auch das gewählte methodische Vorgehen bringt gewisse Einschränkungen mit sich: Die qualitative 

Inhaltsanalyse folgt einem interpretativen Vorgang. Zwar erfolgte die Auswertung auf Grundlage 

eines regelgeleiteten Kategoriensystems, die Ergebnisse sind trotzdem nicht vollständig objektivier-

bar. Hinzu kommt, dass die ethischen Anforderungen aus unterschiedlichen theoretischen Perspek-

tiven zusammengeführt wurden. Diese interdisziplinäre Herangehensweise erlaubt eine breite in-

haltliche Fundierung, bringt aber auch Herausforderungen bei der thematischen Abgrenzung und 

Gewichtung einzelner Aspekte mit sich. 

Ein weiterer Punkt betrifft den Fokus dieser Arbeit: Untersucht wurde in erster Linie, was Google 

über seine Prinzipien kommuniziert. Nicht, was das Unternehmen tatsächlich tut. Es ging also um 

die Analyse der dargestellten ethischen Positionen und nicht um deren konkrete Umsetzung. Zwar 

ließen sich daraus auch einige Hinweise auf mögliche Diskrepanzen zwischen eigenem Anspruch 

und praktischer Umsetzung ableiten, eine systematische empirische Überprüfung der vermuteten 

Differenz war jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Hier liegt damit ein vielversprechender Ansatz für zukünftige Forschung. Eine empirische Analyse 

der tatsächlichen Wirkung und Auswirkungen der Google-Suche im Kontext freier Meinungsbildung 

könnte dabei helfen, das Verhältnis zwischen Selbstdarstellung und tatsächlicher Unternehmens-

praxis genauer zu erfassen. Lewandowski (2017, S. 66) weist bereits darauf hin, dass Googles Aus-

sagen zum Teil im Widerspruch zu ihrem tatsächlichen Handeln stehen. Weiterführende Studien 

könnten also nicht nur die ethische Bewertung auf eine belastbare empirische Basis stellen, son-

dern auch Aufschluss darüber geben, inwiefern freiwillige Selbstverpflichtungen tatsächlich wirk-

sam sind oder ob sie in erster Linie der Imagepflege dienen. 
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Anhang 3 - Analysierte Dokumente (mit Kodierung) 

A3.1. Indizierung_Crawling 

 

Abbildung 2: Indizierung_Crawling, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 3: Indizierung_Crawling, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.2. Ranking 

 

Abbildung 4: Ranking, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 5: Ranking, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 6: Ranking, S. 3 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 7: Ranking, S. 4 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 8: Ranking, S. 5 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.3. Werbung 

 

Abbildung 9: Werbung, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 10: Werbung, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 11: Werbung, S. 3 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.4. Privatsphäre_Werbung 

 

Abbildung 12: Privatsphäre_Werbung, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 13: Privatsphäre_Werbung, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 14: Privatsphäre_Werbung, S. 3 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 15: Privatsphäre_Werbung, S. 4 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 16: Privatsphäre_Werbung, S. 5 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.5. Privatsphärenschutz 

 

Abbildung 17: Privatsphärenschutz, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 18: Privatsphärenschutz, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 19: Privatsphärenschutz, S. 3 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.6. Datenschutzerklärung 

 

Abbildung 20: Datenschutzerklärung, S. 1 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 21: Datenschutzerklärung, S. 2 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 22: Datenschutzerklärung, S. 3 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 23: Datenschutzerklärung, S. 4 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 24: Datenschutzerklärung, S. 5 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 25: Datenschutzerklärung, S. 6 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 26: Datenschutzerklärung, S. 7 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 27: Datenschutzerklärung, S. 8 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 28: Datenschutzerklärung, S. 9 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 29: Datenschutzerklärung, S. 10 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 30: Datenschutzerklärung, S. 11 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 31: Datenschutzerklärung, S. 12 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 32: Datenschutzerklärung, S. 13 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 33: Datenschutzerklärung, S. 14 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 34: Datenschutzerklärung, S. 15 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 35: Datenschutzerklärung, S. 16 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 36: Datenschutzerklärung, S. 17 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 37: Datenschutzerklärung, S. 18 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 38: Datenschutzerklärung, S. 19 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 39: Datenschutzerklärung, S. 20 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 40: Datenschutzerklärung, S. 21 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 41: Datenschutzerklärung, S. 22 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 42: Datenschutzerklärung, S. 23 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 43: Datenschutzerklärung, S. 24 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 44: Datenschutzerklärung, S. 25 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 45: Datenschutzerklärung, S. 26 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 46: Datenschutzerklärung, S. 27 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 47: Datenschutzerklärung, S. 28 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 48: Datenschutzerklärung, S. 29 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 49: Datenschutzerklärung, S. 30 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 50: Datenschutzerklärung, S. 31 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 51: Datenschutzerklärung, S. 32 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 52: Datenschutzerklärung, S. 33 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 53: Datenschutzerklärung, S. 34 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 54: Datenschutzerklärung, S. 35 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 55: Datenschutzerklärung, S. 36 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 56: Datenschutzerklärung, S. 37 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 57: Datenschutzerklärung, S. 38 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 58: Datenschutzerklärung, S. 39 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 59: Datenschutzerklärung, S. 40 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 60: Datenschutzerklärung, S. 41 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 61: Datenschutzerklärung, S. 42 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 62: Datenschutzerklärung, S. 43 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 63: Datenschutzerklärung, S. 44 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 64: Datenschutzerklärung, S. 45 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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A3.7. Inhaltsrichtlinien 

 

Abbildung 65: Inhaltsrichtlinien, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 66: Inhaltsrichtlinien, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 67: Inhaltsrichtlinien, S. 3 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 68: Inhaltsrichtlinien, S. 4 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 69: Inhaltsrichtlinien, S. 5 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.8. Informationskompetenz 

 

Abbildung 70: Informationskompetenz, S. 1 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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Abbildung 71: Informationskompetenz, S. 2 (mit Kodierung) (Screenshot aus MAXQDA) 
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A3.9. Informationsqualität 

 

Abbildung 72: Informationsqualität, S. 1 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 73: Informationsqualität, S. 2 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 74: Informationsqualität, S. 3 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 75: Informationsqualität, S. 4 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 76: Informationsqualität, S. 5 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 77: Informationsqualität, S. 6 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 78: Informationsqualität, S. 7 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 79: Informationsqualität, S. 8 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 80: Informationsqualität, S. 9 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 81: Informationsqualität, S. 10 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 



clvii 

 

 

Abbildung 82: Informationsqualität, S. 11 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 83: Informationsqualität, S. 12 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 84: Informationsqualität, S. 13 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 85: Informationsqualität, S. 14 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 86: Informationsqualität, S. 15 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 87: Informationsqualität, S. 16 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 88: Informationsqualität, S. 17 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 89: Informationsqualität, S. 18 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 90: Informationsqualität, S. 19 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 91: Informationsqualität, S. 20 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 92: Informationsqualität, S. 21 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 93: Informationsqualität, S. 22 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 94: Informationsqualität, S. 23 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 95: Informationsqualität, S. 24 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 96: Informationsqualität, S. 25 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 97: Informationsqualität, S. 26 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 98: Informationsqualität, S. 27 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 99: Informationsqualität, S. 28 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 



clxxv 

 

 

Abbildung 100: Informationsqualität, S. 29 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 101: Informationsqualität, S. 30 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 102: Informationsqualität, S. 31 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 



clxxviii 

 

 

Abbildung 103: Informationsqualität, S. 32 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 104: Informationsqualität, S. 33 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 105: Informationsqualität, S. 34 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 106: Informationsqualität, S. 35 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 107: Informationsqualität, S. 36 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 108: Informationsqualität, S. 37 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 109: Informationsqualität, S. 38 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 110: Informationsqualität, S. 39 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 111: Informationsqualität, S. 40 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 112: Informationsqualität, S. 41 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 113: Informationsqualität, S. 42 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 114: Informationsqualität, S. 43 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 115: Informationsqualität, S. 44 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 116: Informationsqualität, S. 45 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 117: Informationsqualität, S. 46 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 118: Informationsqualität, S. 47 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 119: Informationsqualität, S. 48 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 120: Informationsqualität, S. 49 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 121: Informationsqualität, S. 50 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 122: Informationsqualität, S. 51 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 123: Informationsqualität, S. 52 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 124: Informationsqualität, S. 53 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 125: Informationsqualität, S. 54 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 126: Informationsqualität, S. 55 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 127: Informationsqualität, S. 56 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 128: Informationsqualität, S. 57 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 129: Informationsqualität, S. 58 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 130: Informationsqualität, S. 59 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Abbildung 131: Informationsqualität, S. 60 (mit Kodierung) (Export aus MAXQDA) 
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Anhang 4 - Übersicht aller Codes 

 

Abbildung 132: Übersicht aller Codes (mit Farbzuordnung und Zuordnungshäufigkeiten) (Screenshot aus MAXQDA) 




